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1. Ausgangsbedingungen 

1.1 Planungsanlass und Planerfordernis 

Das Landesweingut Kloster Pforta soll an den Standort des ehemaligen Kloster 
Pforta im Ortsteil Schulpforte verlagert werden. Eine Grundsatzentscheidung zur 
Standortverlagerung wurde gemeinsam durch das Landesweingut, die Landgesell-
schaft Sachsen-Anhalt, die Stiftung Schulpforta, die Stadt Naumburg (Saale) und 
den Burgenlandkreis Anfang Februar 2016 getroffen. Die Staatskanzlei, das Kul-
tusministerium sowie das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt haben dieses 
Bekenntnis begrüßt. Die Verlagerung vom bisherigen Standort in Bad Kösen ist 
erforderlich, da dieser den Bedürfnissen an einen nachhaltigen Betrieb des Lan-
desweingutes sowie den Anforderungen an den Hochwasserschutz nicht mehr 
gerecht werden kann. Um das Neubauvorhaben städtebaulich geordnet, unter 
Berücksichtigung der Belange der angrenzenden Nutzungen im ehemaligen Klos-
tergelände einordnen zu können, bedarf es der Schaffung des verbindlichen Bau-
rechts durch den vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Verbindung 
mit einer parallelen Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt 
Naumburg (Saale). 
 
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde durch einen 
interdisziplinären Planungswettbewerb begleitet. Durch die zeitlich aufeinander 
abgestimmte Abfolge der einzelnen Verfahrensschritte im Bauleitplanverfahren und 
im Planungswettbewerb konnte das geplante Vorhaben parallel zur bauplanungs-
rechtlichen Rahmensetzung im Bebauungsplan sukzessive präzisiert werden. Die 
Vorgehensweise wurde aufgrund der komplexen Verflechtung der zu behandeln-
den Belange sowie der starken Öffentlichkeitswirkung des Vorhabens gewählt. Der 
interdisziplinäre Planungswettbewerb liefert mit der Planung des 1. Preisträgers 
eine zukunftsfähige Konzeption für den Neubau des Landesweingutes Kloster 
Pforta unter Berücksichtigung größtmöglicher Funktionalität, Nachhaltigkeit, Ener-
gieeffizienz und Wirtschaftlichkeit. Auf einen einfühlsamen Umgang mit dem städ-
tebaulichen und landschaftlichen Kontext wurde besonderer Wert gelegt. Mit dem 
für die Realisierung ausgewählten Lösungsvorschlag gelingt es, innerhalb eines 
komplizierten denkmalpflegerischen Einfügungsgebotes sowohl eine hochwertige 
architektonische Gestaltung mit Außenwirkung als auch qualitätsvolle funktionale 
Zusammenhänge sowie Energieeffizienz fördernde Angebote zu unterbreiten. Der 
Neubauvorschlag des Landesweingutes bildet ein hinreichend konkretes Vorhaben 
ab, um den notwendigen städtebaulichen Rahmen zu definieren. 
  
Die Erforderlichkeit der Schaffung des Baurechts für den Neubau des Landes-
weingutes leitet sich aus folgenden insbesondere zu berücksichtigenden Anforde-
rungen des § 1 Abs. (6) BauGB ab: 
Mit der Verlagerung des Standortes des Landesweingutes in das ehemalige Klos-
tergelände wird ein wichtiger Beitrag in Hinblick auf die kulturellen Bedürfnisse der 
Bevölkerung (§ 1 Abs. (6) Nr. 3 BauGB) geschaffen. So wird im Gegensatz zum 
bisherigen Standort eine Möglichkeit eröffnet, das Thema „Weinherstellung“ als für 
die Region wichtigen Kulturfaktor erlebbar zu machen. Ein solches Angebot ist in 
der Lage, die am Standort Kloster Pforta traditionell etablierten und kontinuierlich 
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erweiterten Angebote im Bereich Kultur und Bildung sinnvoll zu ergänzen und neue 
Synergien zu schaffen. Dabei soll nach Möglichkeit insbesondere auf die Bedürf-
nisse der Familien, der jungen, alten und Menschen mit Behinderungen sowie auf 
die unterschiedlichen Auswirkungen auf Frauen und Männer eingegangen werden. 
Das Vorhaben leistet einen besonderen Beitrag für die Erhaltung und Fortentwick-
lung des vorhandenen Ortsteils Schulpforte (§ 1 Abs. (6) Nr. 4 BauGB) und soll 
durch eine qualitätsvolle architektonische Realisierungsidee im Kontext des ge-
schichtlich, künstlerisch und städtebaulich wertvollen Bestandes am Standort Klos-
ter Pforta in herausragender Weise zur Wahrnehmung und Beförderung der Be-
lange der Baukultur sowie des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege beitragen 
(§ 1 Abs. (6) Nr. 5 BauGB). 
Weiterhin wird durch die Verbesserung der Betriebsbedingungen am gewählten 
Standort ein nachhaltiger und wirtschaftlich tragfähiger Betrieb des Landesweingu-
tes ermöglicht und ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung des Weinbaus als wahr-
nehmbarer Bestandteil der regionalen Landwirtschaft sowie der damit verbunde-
nen Arbeitsplätze erreicht (§ 1 Abs. (6) Nr. 8 BauGB). 
Schließlich wird den Belangen des Hochwasserschutzes (§ 1 Abs. (6) Nr. 12 
BauGB) durch die Verlagerung des Landesweingutes an einen deutlich weniger 
gefährdeten Standort in besonderem Maße Rechnung getragen. 

1.2 Rechtsgrundlage / Verfahrensablauf 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Lan-
desweingut Kloster Pforta“ erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage der nachstehen-
den Gesetze und Verordnungen in ihrer aktuellen Fassung: 
 Baugesetzbuch (BauGB); 
 Baunutzungsverordnung (BauNVO); 
 Planzeichenverordnung (PlanZV); 
 Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA); 
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
 
Den Kommunen muss gem. Art. 28 Abs. (2) GG das Recht gewährleistet sein, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener 
Verantwortung zu regeln. 
Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt auch die Aufstellung und 
Änderung der Bauleitpläne (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) gemäß § 2 
Abs. (1) BauGB. 
Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sons-
tigen Nutzungen auf den Grundstücken einer Kommune nach Maßgabe des Bau-
gesetzbuches, der Baunutzungsverordnung sowie Landesgesetzen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. (1) BauGB zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ wurde vom Ge-
meinderat der Stadt Naumburg (Saale) am 14.12.2016 gefasst. Dieser wurde im 
Naumburger Tageblatt vom 23.12.2016 ortüblich bekanntgemacht. 
 
Die im Laufe des Aufstellungsverfahrens für den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 14 geänderte Abgrenzung des Geltungsbereichs wurde mit dem Vorent-
wurf am 13.09.2017 in öffentlicher Sitzung des Gemeinderates der Stadt Naum-
burg (Saale) beschlossen. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange wurde gemäß § 3 Abs. (1) bzw. § 4 Abs. (1) BauGB 
durchgeführt. So fand die öffentliche Auslegung der frühzeitigen Planfassung in der 
Zeit vom 25.09.2017 bis zum 27.10.2017 statt. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden mit Schreiben von 15.09.2017 zur Abgabe einer Stel-
lungnahme aufgefordert. 
 
Am 12.12.2018 wurde vom Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) die Ent-
wurfsfassung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Lan-
desweingut Kloster Pforta“ beschlossen und zur förmlichen Beteiligung der Öffent-
lichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bestimmt. 
 
Die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange wurde gemäß § 3 Abs. (2) bzw. § 4 Abs. (2) BauGB 
durchgeführt. In der Zeit vom __.__.2019 bis zum __.__.2019 fand die öffentliche 
Auslegung der Entwurfsfassung der Planung statt. Mit Schreiben vom __.__.2018 
wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert. 
 
Am __.__.2019 wurde vom Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) der Sat-
zungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ sowie der Abwägungsbeschluss über die im Verfah-
ren eingegangenen Stellungnahmen gefasst. 
 

1.3 Plangrundlagen 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ wird auf Grundlage des allgemeinen Liegenschaftskatasters (ALK) im UTM-
Koordinatensystem erstellt. 
 
Darüber hinaus wurde ein Lage- und Höhenplan durch einen amtlich bestellten 
Vermesser erstellt, der ebenfalls als Grundlage für die Erstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ dient. 
Der Lage- und Höhenplan enthält Höhenangaben im Höhensystem DHHN92. 

1.4 Geltungsbereich 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ ist nach außen hin wie folgt abgegrenzt: 
 
 nördlich durch die Bundesstraße B 87 bzw. die Klostermauer, 
 westlich und südlich durch die Gebäude und Freiflächennutzungen der Lan-

desschule Pforta sowie der Stiftung Schulpforta, 
 östlich durch die Klostermauer sowie den anschließenden Hundeplatz, 
 
Um die funktionale Verflechtung des Vorhabenbereiches mit dem angrenzenden 
Bereich des Stiftungsareals städtebaulich geordnet fassen zu können, wurden 
Teilflächen (Besucherparkplatz etc.) außerhalb des Vorhabengebietes in den Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen. Für diese vorhabenunabhängi-
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gen Bereiche werden keine neuen Nutzungszielstellungen definiert, sondern ledig-
lich Zulässigkeiten in Verbindung mit dem Neubauvorhaben definiert, die allerdings 
keine maßgeblichen Auswirkungen auf die Bestandsnutzungen entfalten. 
 
Der räumliche Bezugsrahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist aus 
dem Übersichtsplan auf der Planzeichnung ersichtlich.  
 
Der gesamte Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ umfasst eine Fläche von ca. 2,0 ha. 

1.5 Ziele (Z) und Grundsätze (G) der Raumordnung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ muss sich gem. § 1 Abs. (4) BauGB den Zielen der Raumordnung anpas-
sen. 
 
Die Ziele der Raumordnung werden in Bauleitplanverfahren durch das Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt, Referat 44 - Si-
cherung der Landesentwicklung, Raumbeobachtung, Raumordnungskataster als 
oberste Landesentwicklungsbehörde, durch die Untere Landesentwicklungsbehör-
de des Landkreises Burgenlandkreis und die Regionale Planungsgemeinschaft 
Halle mitgeteilt. 
Im Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. S. 2986), zuletzt geän-
dert durch Artikel 5 Satz 2 des Gesetzes vom 23.05.2017 (BGBl. I S. 1245), ist in    
§ 8 Abs. (7) ROG die Hierarchie der Gebietsfestlegungen normiert: 
• die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen 

sind und andere raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, 
soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar 
sind (Vorranggebiete); 

• in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der 
Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Ge-
wicht beizumessen ist (Vorbehaltsgebiete); 

• in denen bestimmten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die 
städtebaulich nach § 35 des Baugesetzbuches zu beurteilen sind, andere 
raumbedeutsame Belange nicht entgegenstehen, wobei diese Maßnahmen o-
der Nutzungen an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen sind (Eig-
nungsgebiete) 

 
Beachtliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung befinden sich im Landes-
entwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP 2010), dem Landesentwick-
lungsgesetz Sachsen – Anhalt (LEntwG LSA) vom 23.04.2015 (GVBl. LSA S. 170) 
und dem regionalen Entwicklungsplan der Planungsregion Halle (REP Halle) vom 
21.12.2010. 
Das Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt enthält die rechtlichen 
Grundlagen zu Organisation, Aufgaben, Verfahren und den Instrumenten der 
Raumordnung und Landesplanung in Sachsen-Anhalt. Dieses Gesetz trat am  
1. Juli 2015 in Kraft. Gleichzeitig trat das Landesplanungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 28. April 1998 (GVBl. LSA S. 255), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19. Dezember 2007 (GVBl. LSA S. 466), außer Kraft. 

Planfläche 
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Beachtung der Ziele 

Landesentwick-
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Am 11.03.2011 wurde die Verordnung über den LEP 2010 des LSA im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt [GVBI. LSA Nr. 6/2011, S.160] 
verkündet und trat am Tag nach der Verkündung in Kraft.  
Der LEP LSA stellt für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ folgende Ziele der Raum-
ordnung dar: 
 
1.4 Ländlicher Raum 
 
Ländlicher Raum ist das gesamte Land Sachsen-Anhalt außer den Verdichtungs-
räumen Halle und Magdeburg. 
Der ländliche Raum ist außerhalb der Mittelzentren durch eine aufgelockerte Sied-
lungsstruktur und eine überwiegend von mittelständischen und kleineren Betriebs-
einheiten geprägte Wirtschaftsstruktur gekennzeichnet. 
Der ländliche Raum leistet aufgrund seines großen Flächenpotenzials insbesonde-
re für die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen einen 
wesentlichen Beitrag zur Gesamtentwicklung des Landes Sachsen-Anhalt. Sein 
Potenzial für die Regeneration von Boden, Wasser, Luft und 
biologischer Vielfalt ist von herausragender Bedeutung. 
 
Der ländliche Raum ist als eigenständiger und gleichwertiger Lebens-, Arbeits-, 
Wirtschafts- und Kulturraum zu bewahren. Er ist im Sinne einer nachhaltigen 
Raumentwicklung weiter zu entwickeln. Zusammen mit den Verdichtungsräumen 
soll er zu einer ausgewogenen Entwicklung des Landes beitragen. 
 
Die für die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Infrastruktureinrichtungen 
und Verkehrsangebote sind unter Beachtung des Demografischen Wandels, ins-
besondere hinsichtlich der sich abzeichnenden Entwicklungen mindestens in den 
zentralen Orten vorzuhalten und, soweit erforderlich, auszubauen. 
 
Über die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitsplätze hinaus soll ein vielseitiges 
Arbeitsplatzangebot im sekundären und tertiären Bereich angestrebt werden, ins-
besondere auch unter Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologie. 
Darüber hinaus sollen bedarfsgerechte Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
geschaffen werden. 
Im ländlichen Raum sind die Voraussetzungen für eine funktions- und bedarfsge-
rechte Ausstattung der Städte und Gemeinden und für eine Erhöhung ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit zu verbessern oder zu schaffen. Dabei sind insbe-
sondere solche Maßnahmen vorrangig zu unterstützen, die 

1. zu einer Sicherung der Arbeitsplätze und der Verbesserung der Produkti-
ons- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft führen, 

2. den Schutz und die Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen unter 
besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse des Boden-, Wasser-, Im-
missions-, Natur- und Landschaftsschutzes gewährleisten, 

3. das Angebot an außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen und Ausbil-
dungsplätzen schaffen und sichern, 

4. die Versorgungsfunktion der zentralen Orte verbessern, 
5. zu einer Verbesserung der Verkehrserschließung und -bedienung in Aus-

richtung auf die zentralen Orte führen, 
6. den Tourismus und die Naherholung in ihrer Bedeutung als ergänzende 

Erwerbsgrundlage stärken. 
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Fazit: Die Etablierung des Neubaus des Landesweingutes Kloster Pforta soll einen 
wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes um das 
Mittelzentrum der Stadt Naumburg leisten. Dabei verbindet das Vorhaben in be-
sonderer Weise wirtschaftliche und kulturelle Impulse mit der Ergänzung des tou-
ristisch bereits attraktiven Standortes zu neuen Synergien. 
 
 
3.3.2 Straßenverkehr 
 
Zur Raumerschließung und zur Einbindung der zentralen Orte sowie der Wirt-
schafts- und Tourismusräume in das nationale und europäische Verkehrsnetz ist 
das vorhandene Straßennetz zu sichern und bedarfsgerecht auszubauen. 
 
Fazit: Nördlich an das Plangebiet angrenzend, verläuft die Bundesstraße B 87, 
welche in der zeichnerischen Darstellung im Anhang des Landesentwicklungspla-
nes von Sachsen-Anhalt als Hauptverkehrsstraße mit überregionaler Bedeutung 
dargestellt ist. Die überregionale Erschließung des Planareals erfolgt direkt über 
die B 87. Der Standort ist über die B 87 direkt an die beiden zentralen Orte Bad 
Kösen (westlich) und Naumburg (Saale) (östlich) angebunden. Durch den Neubau 
des wirtschaftlich und touristisch ausgerichteten Landesweingutes erfolgt die Ein-
bindung in das nationale Verkehrsnetz. Ziele der Raumordnung stehen nicht ent-
gegen. 
 
 
4.2.5 Tourismus und Erholung 
 
Der Tourismus soll als Wirtschaftszweig in Sachsen-Anhalt nachhaltig weiterentwi-
ckelt und ausgebaut werden. Dieses soll zu einer Stärkung der Wirtschaft Sach-
sen-Anhalts und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen. Die Entwicklung des 
Tourismus soll umwelt- und sozialverträglich und unter Beachtung der Anforderun-
gen der Barrierefreiheit erfolgen. 
 
Der Bekanntheitsgrad der in Sachsen-Anhalt entwickelten Tourismusmarken 

• Straße der Romanik, 
• […], 
• Blaues Band und 
• […] 

soll gestärkt werden. 
 
Als ein Kernland deutscher Geschichte mit Bau- und Bodendenkmalen von heraus-
ragender deutscher und europäischer Bedeutung steht in Sachsen-Anhalt der Kul-
turtourismus im Vordergrund und soll durch geeignete Maßnahmen gestärkt wer-
den. 
 
Die Standorte des Netzwerkes blaues Band - Wassertourismus in Sachsen-Anhalt 
sollen weiter ausgebaut und qualifiziert werden. 
 
Die Naturparke Drömling, Dübener Heide, Fläming, Harz, Saale-Unstrut-Triasland 
und Unteres Saaletal dienen in besonderem Maße einer naturbetonten und natur-
verträglichen Erholung. Ihr Bekanntheitsgrad soll gestärkt und ihr touristisches 

Fazit Kapitel 1.4 

Z 78 

Fazit Kapitel 3.3.2 

G 134 

G135 

G136 

G138 

G139 
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Angebot insbesondere an Wander-, Rad- und Reitwegen sowie Informationsstellen 
ausgebaut und dauerhaft unterhalten werden. 
 
Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung sind Gebiete, die aufgrund land-
schaftlicher und naturräumlicher Potenziale sowie der Entwicklung und/oder des 
Bestandes an touristischen und kulturellen Einrichtungen für den Tourismus und 
die Erholung besonders geeignet sind. Diese Gebiete sind zu wirtschaftlich tragfä-
higen Tourismus- und Erholungsgebieten zu entwickeln. 
 
Als Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung werden festgelegt: 
 
[unter anderem] 6. Weinregion Saale-Unstrut-Tal: 
Die Weinregion Saale-Unstrut ist das größte nördliche Weinanbaugebiet in 
Deutschland. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal ist die historische Kulturland-
schaft von zahlreichen Kulturdenkmalen, v.a. aus der Zeit des Hohen Mittelalters, 
geprägt. Dazu gehören der Naumburger Dom mit seinen weltweit berühmten Stif-
terfiguren, Klöster, Siedlungen, Burgen und Schlösser ebenso wie Verkehrswege 
zu Land und zu Wasser sowie der die Landschaft prägende Terrassenweinbau. 
Hierfür wird entsprechend den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz derzeit 
ein Antrag auf Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO vorbereitet. [Anmer-
kung: Das UNESCO-Welterbe-Komitee hat am 09.07.2017 in Krakau den außer-
gewöhnlichen, universellen Wert des Naumburger Doms anerkannt. Es folgte eine 
erneute Überarbeitung des Aufnahmeantrages, welcher ausschließlichlich den 
Naumburger Dom und nicht mehr die ihn umgebende Kulturlandschaft zum Ge-
genstand hatte. Das Welterbekomitees der UNESCO hat in seiner Sitzung am 
30.07.2018 in Bahrain entschieden, den Naumburger Dom in die Welterbe-Liste 
aufzunehmen. Eine Aufnahme der übrigen beantragten Objekte in die UNESCO 
Welterbeliste ist damit nicht absehbar. Die vorangehend aufgeführte Zielstellung 
des Landesentwicklungsplans gilt unabhängig von der Entscheidung des           
UNESCO-Welterbe-Komitees als Ziel der Raumordnung fort.] 
Aber auch die vielfältigen archäologischen Zeugnisse, die u.a. an den Erlebnisor-
ten in Nebra (Unstrut) und Goseck einem breiten Publikum erschlossen sind, zeu-
gen von der besonderen Bedeutung dieser Kulturlandschaft im Verlauf der europä-
ischen Geschichte 
 
4.2.6 Kultur und Denkmalpflege 
 
Kultur ist ein wesentliches Potenzial des Landes, welches zu erhalten, zu sichern 
und weiterzuentwickeln ist. 
Dabei sind das reiche Kulturerbe zu pflegen und zu schützen, vielfältige und quali-
tativ hochwertige Kulturangebote zu befördern und künstlerische Innovationen als 
Beiträge zur Entwicklung der Gesellschaft zu ermöglichen. 
 
Kultur soll der Ausprägung sachsen-anhaltischer Identitäten dienen und einen we-
sentlichen Beitrag zur Wahrnehmung Sachsen-Anhalts über die Landesgrenze und 
über die Grenzen Deutschlands hinaus leisten. 
 
Historische Ortskerne und historische Bereiche der Städte und Dörfer sind unter 
Wahrung ihrer gewachsenen städtebaulichen Strukturen und ihrer denkmalwürdi-
gen oder Ortsbild prägenden Substanz dauerhaft zu sichern. 
 

Z144 

G142 

Z145 

G148 

Z146 
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Vorbehaltsgebiete für Kultur und Denkmalpflege sind Gebiete, in denen die Siche-
rung, Erhaltung und Zugänglichmachung von baulichen und landschaftlichen Kul-
turgütern von besonderem Belang ist. 
 
Als Vorbehaltsgebiete für Kultur und Denkmalpflege werden festgelegt: 
[unter anderem] 2. Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Herrschaftsland-
schaft an Saale und Unstrut: 
Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt das gemeinsam von den Vereinigten Dom-
stiftern zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, dem Burgen-
landkreis und der Stadt Naumburg getragene Bemühen zur Aufnahme des Welter-
bes an Saale und Unstrut in die UNESCO-Liste des Welterbes der Menschheit. 
Damit sollen die regionale historische und kulturelle Identität gestärkt und die Wer-
te der Kulturlandschaft der Bevölkerung in und außerhalb der Region bewusst 
gemacht werden. Damit ist auch eine nicht unbedeutende Erhöhung des touristi-
schen Potentials verbunden. [siehe Anmerkung zu G142] 
Es erfolgt keine zeichnerische Darstellung als Gebiet, da es sich um ein Ensemble 
kulturhistorisch bedeutender baulicher Einzelstandorte handelt. 
 
Fazit: Der Neubau des Landesweingutes stellt eine herausragende Qualität zur 
Beförderung der vorgenannten Ziele der Raumordnung in Hinblick auf die Erweite-
rung und Ergänzung touristischer Angebote im Kontext der kulturell und denkmal-
pflegerisch bedeutsamen Weinregion Saale-Unstrut dar. Dabei wurde über einen 
interdisziplinären Realisierungswettbewerb eine Lösung für das Vorhaben ermög-
licht, die sowohl die besonderen kulturhistorischen Gegebenheiten in Form des 
denkmalgeschützten baulichen Erbes am Standort, als auch die natur- und land-
schaftsräumlichen Qualitäten im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland mit dem für die 
Region traditionell bedeutsamen Thema Weinbau verknüpft. Eine derart integrierte 
Entwicklung des Standortes des ehemaligen Kloster Pforta leistet einen wertvollen 
Beitrag, um die Potenziale des kulturhistorisch bedeutsamen Erbes in der Region 
behutsam für Einheimische und Touristen zu befördern. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ soll die Voraussetzungen für die Vorhabenzulässigkeit eines Neubaus des 
Landesweingutes im Bereich des ehemaligen Klosterareals in Schulpforte schaf-
fen. Dabei wird das Vorhaben in einen Bereich eingeordnet, der aus der Genese 
heraus bis in die heutige Zeit baulich genutzt wurde. Die Bezugnahme und Beach-
tung des kulturhistorisch wertvollen baulichen Erbes und der natur- und land-
schaftsräumlichen Qualitäten zur touristischen Weiterentwicklung des Standortes 
im ländlichen Raum entspricht vollumfänglich den im Landesentwicklungsplan 
formulierten Zielen der Raumordnung. 
 
Der Regionale Entwicklungsplan (REP) Halle wurde durch die oberste Landespla-
nungsbehörde mit Bescheiden vom 20.07., 04.10. und 18.11.2010 genehmigt und 
trat am 21.12.2010 in Kraft. 
Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle hat am 
27.03.2012 mit Beschluss-Nr. III/07-2012 beschlossen, gem. §§ 7 Abs. (1) Abs. 
(14) Landesplanungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (LPlG LSA; in Kraft bis 
20.06.2015) in Verbindung mit § 7 Abs. (7) Raumordnungsgesetz (ROG) den Re-
gionalen Entwicklungsplan Halle zu ändern und das entsprechende Planände-
rungsverfahren einzuleiten. 

Z147 

G149 
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Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle hat am 
01.06.2016 den Entwurf zur Änderung des Regionalen Entwicklungsplans Halle 
einschließlich Umweltbericht beschlossen. 
Unter Berücksichtigung der Aussagen des Entwurfs der Änderung des Regionalen 
Entwicklungsplanes Halle vom 30.11.2017 werden für den Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ folgende Ziele der Raumordnung formuliert: 
 
5.1.3 Ländlicher Raum 
Der ländliche Raum hat auf Grund seiner vielfältigen Potenziale für die Entwicklung 
der Planungsregion als eigenständiger Wirtschafts- und Lebensraum eine große 
Bedeutung. Die verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten und -erfordernisse 
drängen raumstrukturell eine differenzierte Betrachtungsweise auf. Entsprechend 
der Kriterien im Landesentwicklungsplan ist der ländliche Raum in der Planungsre-
gion weiter untergliedert worden [u.a.]: 
 
Ländlicher Raum außerhalb des Verdichtungsraums mit relativ günstigen wirt-
schaftlichen Entwicklungspotenzialen 
In die Zuordnung des ländlichen Raums außerhalb des Verdichtungsraums mit 
relativ günstigen wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen wurden insbesondere 
Teilräume um Zentrale Orte mit einem hohen Wachstumspotenzial für mittelständi-
sches Gewerbe einbezogen. Weiterhin wurden Unternehmensstruktur, infrastruktu-
relle Anbindung an überregionale Verkehrstrassen sowie die positive wirtschaftli-
che Entwicklung in diesen Gebieten berücksichtigt.  
Zur Förderung der Wirtschaft in ländlichen Gebieten insbesondere im Hinblick auf 
eigenständige Entwicklungen soll darauf hingewirkt werden, dass mögliche Koope-
rationsbeziehungen bzw. -netze unterstützt und ausgebaut werden. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ wird gemäß dem Regionalplan (REP Halle 2010) 
dem ländlichen Raum außerhalb des Verdichtungsraumes mit relativ günstigen 
wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen zugeordnet. Der Neubau des Landes-
weingutes steht für die Nutzung dieser wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale und 
entspricht somit den Aussagen des Regionalplanes. 
 
 
5.5.7. Regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denkmalpflege 
 
Die Rahmenbedingungen zur Entwicklung von kulturellen Angeboten sind traditi-
onsbewusst und zukunftsoffen zu gestalten. Es gilt dabei, das reiche Kulturerbe zu 
pflegen, vielfältige und qualitativ hochwertige Kulturangebote zu fördern und künst-
lerische Innovationen als Beiträge zur Entwicklung der Gesellschaft zu ermögli-
chen. (LEP LSA 4.17.1) 
 
Regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denkmalpflege werden zur Siche-
rung und Erhaltung von baulichen und landschaftlichen Kulturgütern festgelegt. In 
der Planungsregion als Teil des Kernlandes der deutschen Geschichte handelt es 
sich vorrangig um Standorte mit Baudenkmälern von herausragender Bedeutung 
sowie um Städte und Gemeinden, die aufgrund ihrer Kulturgüter und/oder ihrer 
geschichtlichen Entwicklung eine Bereicherung der Kulturlandschaft darstellen. 
 

Beschluss des 
Entwurfs 

5.1.3.2 

Fazit Kapitel 5.1.3 
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Als regional bedeutsame Standorte für Kultur und Denkmalpflege werden in der 
Planungsregion Halle festgelegt: [u.a.] 

- Orte und Objekte an der Straße der Romanik 
 
Fazit: Der regional bedeutsame Standort für Kultur- und Denkmalpflege an der 
Straße der Romanik „Schulpforta“ befindet sich im Geltungsbereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“. 
Durch die Festsetzungen des Planes wird jedoch nicht in die Belange eingegriffen, 
die sich mit dem regional bedeutsamen Standort für Kultur- und Denkmalpflege 
verbinden.  
 
 
5.7.2. Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung 
 
Aufbauend auf den in der Planungsregion Halle wichtigen Markensäulen des Tou-
rismus „Straße der Romanik“; „Gartenträume“, „Himmelswege“ sowie „Blaues 
Band“ werden diese Gebiete wie folgt präzisiert und weitere Vorbehaltsgebiete 
festgelegt (u.a.): 
11.  „Teilbereiche des Naturpark Saale-Unstrut-Triasland“ (BLK) 
 
Fazit: Die Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neu-
bau Landesweingut Kloster Pforta“ beeinträchtigt nicht die Belange des Vorbe-
haltsgebietes für Tourismus und Erholung. 
 
Für die Planungsregion Halle entfalten die im LEP LSA 2010 festgelegt Ziele Z 145 
und Z 146 Beachtung und finden die Grundsätze G 148 und 149 Berücksichtigung. 
Darüber hinaus wird Folgendes festgelegt: 
 
Als Vorbehaltsgebiete für Kultur und Denkmalpflege werden im REP Halle Gebiete 
ausgewiesen, deren Bau- und Bodendenkmale, Gesamtanlagen sowie Belange 
der Denkmalpflege bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit einem 
besonderen Gewicht in die Abwägung einzustellen sind. 
 
Folgende Vorbehaltsgebiete für Kultur und Denkmalpflege werden im REP Halle 
Punkt 5.7.8. festgelegt: 
[unter anderem] 1. Naumburger Dom und die hochmittelalterliche Herrschaftsland-
schaft an Saale und Unstrut (BLK) (LEP LSA 2010 G 146 Nr. 2) 
 
Fazit: Dem Vorbehaltsgebiet für Kultur und Denkmalpflege wird im Sinne des Fa-
zits zum Kapitel 4.2.6 LEP LSA vollumfänglich entsprochen. 
 
 
5.9.3. Straßennetz 
 
Der Neu- oder Ausbau folgender wichtiger Bundesstraßenverbindungen in der 
Planungsregion einschließlich zugehöriger Ortsumgehungen ist zur Wirtschaftsför-
derung sowie zur Funktionsfähigkeit, zur Erreichbarkeit und zur Entlastung von 
zentralen Orten und sonstigen Siedlungsbereichen vordringlich erforderlich. (LEP 
LSA 3.6.3.4. Z) (u.a.) 

- B 87 Leipzig-Weißenfels-Naumburg/Bad Kösen-Eckartsberga 
 

5.5.7.3. Z 

Fazit Kapitel 5.5.7. 

5.7.2.5. Z 

Fazit 5.7.2. 
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Fazit: Die Bundesstraße B 87 ist in der Zeichnerischen Darstellung zum Regional-
plan (REP Halle 2010) als Hauptverkehrsstraße mit Landesbedeutung gekenn-
zeichnet. Die Durchführung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ steht den geltenden Zielen und Grundsät-
zen der Raumordnung nicht entgegen. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ entspricht in seiner Konzeption den Zielen des Regionalen Entwicklungs-
planes Halle. 

1.6 Verhältnis zum Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Absatz (2) BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan (FNP) zu entwickeln. 
Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes kann gemäß § 8 Abs. (3) BauGB 
gleichzeitig auch der FNP im Parallelverfahren geändert werden.  
Der Bebauungsplan kann vor dem FNP bekannt gemacht werden, wenn nach dem 
Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den 
Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. 
Der Gemeinderat Naumburg (Saale) hat deshalb am 14. Dezember 2016 einen 
Aufstellungsbeschluss für die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst, 
bekannt gemacht im Naumburger Tageblatt vom 23.12.2016. 
Das Bebauungsplanverfahren und das Verfahren zur 3. Änderung des Flächennut-
zungsplans Naumburg werden zeitgleich absolviert. 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Naumburg (Saale) ist im Bereich 
des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 eine 
Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung Tourismus sowie eine Grünfläche mit 
einer Signatur zur Erweiterung der Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 
Tourismus dargestellt. Als nachrichtliche Übernahmen wird der gesamte Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 im Flächennutzungs-
plan Naumburg als Umgrenzung von Gesamtanlagen (Ensembles), die dem 
Denkmalschutz unterliegen, sowie als archäologische Verdachtsfläche dargestellt. 
 
In der 3. FNP-Änderung werden die Darstellungen für den Bereich des Besucher-
parkplatzes im ehemaligen Klosterhof prinzipiell beibehalten. Lediglich die Zweck-
bestimmung der Sonderbaufläche wird entsprechend redaktionell in ‚Touristische 
Erschließung Kloster Pforta‘ angepasst. Die im Bebauungsplan festgesetzten Ver-
kehrsflächen sind im Sinne einer Präzisierung aus der Sonderbaufläche ‚Touristi-
sche Erschließung Kloster Pforta‘ auf Ebene der Flächennutzungsplanung entwi-
ckelt. 
Für den östlichen Teil des Neubauvorhabens wird die Darstellung der Grünfläche 
mit Erweiterungsmöglichkeit als Sonderbaufläche Tourismus ebenfalls präzisierend 
geändert, sodass im Sinne des Bebauungsplans das festgesetzte Sondergebiet 
SO1 mit der Zweckbestimmung ‚Landesweingut‘ nachrichtlich übernommen wird. 
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzte Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Weingutsgarten mit Ausgleichsfunktion“ wird in der 3. FNP-
Änderung aufgrund ihrer Zu- und Unterordnung zum Neubau des Landesweingu-
tes generalisierend in die Sondergebietsfläche einbezogen. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 ist somit aus den Darstellungen des 
geänderten Flächennutzungsplanes entwickelt.  

Fazit 5.9.3. 
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1.7 Städtebaulicher Bestand / Ausgangssituation 

Im Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung zum Neubau des Landesweingu-
tes wurde im Jahr 2016 eine detaillierte Bestandsaufnahme des städtebaulich 
funktionalen Gefüges des Gesamtareals vorgenommen. Die Bestandsaufnahme 
umfasst sowohl den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, als auch die angren-
zenden Nutzungen der Stiftung und der Landesschule Pforta. 
 

 
Abbildung 1 - Nutzungsarten Gebäudebestand 
 

Das Stiftungsgelände wird unterschiedlich genutzt – für touristische Zwecke im 
Besucherempfangszentrum, als Verwaltungssitz im Neugotischen Haus, zum 
Wohnen, und mit dem Heizhaus (Nr. 41) als technische Einrichtung für die Lan-
desschule Pforta. Die verpachteten Gebäude an die Bauhütte Naumburg und an-
dere Firmen auf dem Areal östlich der Bauhütte werden gewerblich genutzt. Der 
größte Teil der Gutshofgebäude – die westliche und nördliche Gutshofbebauung – 
steht leer, oder wird teilweise vermietet an Kleinfirmen und auch der Landesschule 
Pforta als Abstellraum zur Verfügung gestellt.  
Im Schulgelände gibt es vier Nutzungsarten: Schule (mit Schulbetrieb, Turnhalle 
und Internaten), Tourismus, Wohnen und technische Raumbereiche.  
Die Landesliegenschaft umfasst die Schulgebäude mit Internaten und Turnhalle, 
Wohn- und technischen Gebäuden. Die Kirche, der Kreuzgang, die Abtei sowie 
das Außengelände stehen Besuchern und Touristen zur Besichtigung offen. 
 
Die Auslastung der Flächen stellt sich unterschiedlich dar. Die schulisch genutzten 
Gebäude sind intensiv für Lehr‐ und Verwaltungszwecke genutzt. In den vergan-
genen Jahren wurden bereits diverse Gebäudeteile wie das Klausurgebäude und 
das Fürstenhaus saniert. Die Internate decken den Bedarf der Landesschule Pforta 
für ca. 320 Schüler ab.  
Die Wohngebäude hingegen werden zurzeit nur teilweise genutzt. Neben dem 
hohen Leerstand sind unstrukturierte, den heutigen Wohnbedürfnissen nicht ange-
passte Grundrisse zu verzeichnen. Einige Denkmale stehen ganz oder teilweise 



Stadt Naumburg (Saale) - vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ 

 

Begründung 
ENTWURF 

 
 

 
 

Beschlussvorlage zum 12.12.2018 
Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH                                                               Seite 17 von 65 

leer. Wichtige Gebäude, wie z.B. das ehemalige Hospital stehen leer und sind der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich. Andere Bauwerke wie das Torhaus mit seiner rei-
chen Innenarchitektur wurden gerade erst wieder saniert und einer Nutzung zuge-
führt. Die Nutzungsarten sind in der weiter oben ersichtlichen Abbildung 1: Nut-
zungsarten Gebäudebestand dargestellt. 
 
Für die Gebäude im Untersuchungsraum wurden folgende Flächenmerkmale und 
Nutzungen erfasst: 
 

Nr. 
Bezeich-
nung 

Grund-
fläche 
brutto 
[m²] 

Etagen 
BGF 
[m²] 

NGF 
[ca. 
m²] 

Geb. 
höhe [m, 
VG] 

li. 
Raum-
höhen 
[m] 

jetzige 
Nutzung 

25 Stall 64 2 + DG 128 110 6,8 3,2 leer 

26 Kuhstall 466 2 932 860 10 
EG: 3,5 
OG: 
6,1 

tlw. Lager, 
leer 

28 Speicher 489 4 1956 1810 11 

EG: 2,6 
1.OG: 
2,5 
2.OG: 
2,5 
3.OG: 
2,5 

tlw. Lager, 
leer 

31 
Nördl. 
Gutshof-
bebauung 

275 
Westteil: 
1E 
Ostteil: 2E 

445 380 
Westteil: 
3 
Ostteil: 7 

EG: 3,1 
OG: 
3,0 

Lagerraum 
für Nr. 32, 
leer 

32 Wohnhaus 97 2 194 170 7,7 
EG: 2,9 
OG: 
2,9 

Wohnhaus 

33 

Verwal-
tung Bau-
hütte 
Naumburg 

214 1 214 180 2,5 2,5 

Verwal-
tungsge-
bäude der 
Bauhütte 
Naumburg 

34 

Schauer 
der Bau-
hütte 
Naumburg 

134 1 134 110 2,5 k.A. 

Schauer 
für Bauhüt-
te Naum-
burg 

35 
Werkstatt 
Bauhütte 
Naumburg 

1.035 1 1.035 880 6 k.A. 
Werkstatt 
Bauhütte 
Naumburg 

36 
Werkstatt 
Bauhütte 
Naumburg 

305 
1 (tlw. 
Galerie) 

k.A. k.A. 5 k.A. 
Werkstatt 
Bauhütte 
Naumburg 

37 
Gotisches 
Haus 

121 3 + DG 363 310 12 
EG: 4 
OGs: 
3,5 

leer 

38 
Neugoti-
sches 
Haus 

132 2 + DG 396 340 10,8 

EG: 4,8 
OG: 
3,2 
DG: 2,4 

Sitz Stif-
tung 
Schulpforta 

39 
Werkstatt 
Bauhütte 
Naumburg 

655 1 655 560 5 k.A. 
Lager, 
Großgara-
ge Bauhüt-
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Nr. 
Bezeich-
nung 

Grund-
fläche 
brutto 
[m²] 

Etagen 
BGF 
[m²] 

NGF 
[ca. 
m²] 

Geb. 
höhe [m, 
VG] 

li. 
Raum-
höhen 
[m] 

jetzige 
Nutzung 

te Naum-
burg 

40 
Ehem. 
Pferdestall 

350 
1 (Mitte: 
2) 

499 460 6,8 
EG: 2,9 
OG: 3,6 

leer 

41 Heizhaus 365 1 365 310 3,5 3,5 

Heizzent-
rale Schu-
le, südl. 
Teil leer 

42 Wohnhaus 183 1 + DG 366 310 6 k.A. 
Wohn-
haus 

48 Garagen 82 1 82 75 3,3 3,0 Garagen 

49 
Garage, 
Werkstatt 

249 1 249 230 4,4 4,1 
verpachtet 
an Firma, 
Lager 

53 
Besucher-
empfangs-
zentrum 

264 2 330 276 6,3 

EG: 
2,66 
bzw. 
5,75 
OG: 
2,23 

Besucher-
empfangs- 
zentrum 

 

1.8 Städtebauliches Konzept / Planungsziele / Verfahrenswahl 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ wird das Ziel der Schaffung der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit für den Neubau des Landesweingutes unter Berücksichtigung der 
Belange der angrenzenden Nutzungen im Klostergelände verfolgt. Insbesondere 
gelten für den Plangeber folgende Ziele: 
 

- städtebauliche Einfügung der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen des 
Landesweingutes, 

- Berücksichtigung des baulichen Bestandes des historisch gewachsenen 
Klostergeländes, 

- Sicherung einer geordneten Erschließungssituation für das Klostergelände 
in Verflechtung mit den Anforderungen des Landesweingutes, 

 
Das Neubauvorhaben des Landesweingutes wird im östlichen Geltungsbereich, 
nördlich angrenzend an die Sporthalle der Landeschule Pforta verortet. Im Rah-
men des interdisziplinären Realisierungswettbewerbs wurde eine Lösung erarbei-
tet, die den Neubau mit den komplexen Ansprüchen an architektonische und land-
schaftliche Einfügung in einen vor allem denkmalpflegerisch bedeutenden Kontext 
integriert. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan regelt dabei die städtebaulich 
relevanten Rahmenbedingungen in gegenläufiger Abstimmung mit der Realisie-
rungsplanung (Objekt- und Erschließungsplanung). 
Der bauliche Bestand im übrigen Geltungsbereich des Bebauungsplans soll soweit 
gesichert werden, dass eine geordnete Erschließungssituation für die bisherigen 
Nutzungen im Areal durch den Besucherparkplatz gesichert bleibt. Gleichzeitig 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit die 

Zielstellung 

Planungsziele 
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hinzutretenden Anforderungen des Besucherverkehrs des Landesweingutes eben-
falls in diesem Bereich erfüllt werden können.  
In diesem Sinne wurden im Laufe des Bauleitplanverfahrens mit voranschreitender 
Präzisierung des Vorhabens für den Neubau des Landesweingutes aus dem inter-
disziplinären Realisierungswettbewerb ein Teilbereich mit konkretem Vorhabenbe-
zug sowie ein Teilbereich ohne direkten Vorhabenbezug mit allgemeiner städte-
baulicher Zielsetzung als unmittelbare Zielvorgabe durch den Plangeber ausdiffe-
renziert. Diese Möglichkeit ist durch § 12 Abs. (4) BauGB gegeben und wird im 
vorliegenden Bebauungsplan in Abstimmung mit dem Vorhabenträger angewen-
det. 
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2. Planungsrechtliche Festsetzungen 

2.1 Art der baulichen Nutzung 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ setzt ein sonstiges Sondergebiet mit entsprechender Zweckbestimmung 
fest. Gemäß § 11 Abs. (1) BauNVO sind als sonstige Sondergebiete solche Gebie-
te darzustellen und festzusetzen, die sich von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 
10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Die avisierte Nutzung für das Landeswein-
gut lässt sich in seiner Spezifik nicht im Rahmen der Baugebiete der §§ 2 bis 10 
BauNVO fassen. Um die besondere Nutzungsausrichtung städtebaulich geordnet 
zu fassen, ist daher die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes erforderlich. 

2.1.1 Sonstiges Sondergebiet SO 1 - Weingut 

Für das sonstige Sondergebiet wird die Zweckbestimmung „Weingut“ festgesetzt. 
Mit dieser Festsetzung wird das Nutzungsziel innerhalb des sonstigen Sonderge-
bietes formuliert, den Neubau des Landesweingutes innerhalb dieses Baugebietes 
umzusetzen. Eine hinreichende Bestimmtheit wird mit dieser Zweckbestimmung 
erreicht, da der Bauherr Landesweingut Kloster Pforta GmbH genau an dieser 
Stelle das Landesweingut errichten möchte und die Verortung des Landesweingu-
tes in Schulpforte im Landesinteresse erfolgt. Hierbei ist auch der kulturhistorische 
Aspekt relevant, da die enge Verbindung zwischen Weinerzeugung und dem 
(ehemaligen) Klosterbetrieb bzw. -areal sich an diesem Standort voll entfalten 
kann. 
Das sonstige Sondergebiet SO 1 mit der Zweckbestimmung „Weingut“ dient somit 
der Unterbringung der für die Errichtung und den Betrieb des Landesweingutes 
erforderlichen baulichen Anlagen und ist somit das Kernstück des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ am 
Standort in Schulpforte.  
Gemäß den textlichen Festsetzungen (Teil B) des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes sind im sonstigen Sondergebiet SO-1 „Weingut“ ausschließlich Nut-
zungen und Vorhaben zulässig, wenn sie der Errichtung und dem Betrieb des Lan-
desweingutes dienen und Bestandteil des Durchführungsvertrages sind.  
Die textlichen Festsetzungen 1.1 und 1.2 des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes sichern die Verwirklichung des Nutzungsziels durch die im Durchführungsver-
trag präzisierten Bestandteile der am Standort durchzuführenden bzw. zulässigen 
Nutzungen.  
Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist das Vorhaben des 
Neubaus des Landesweingutes samt aller Vorhabenteile gemäß Durchführungs-
vertrag umzusetzen. 
 
Die zulässigen Nutzungen im sonstigen Sondergebiet werden im Rahmen des 
Durchführungsvertrages bestimmt, welcher gemäß § 12 Abs. (1) Satz 1 BauGB vor 
dem Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ zwischen der Stadt Naumburg (Saale) und 
dem Vorhabenträger, der Landesweingut Kloster Pforta GmbH, zu schließen ist. 
Die Inhalte des Durchführungsvertrages bzw. des Vorhabens sind in der Begrün-

Zweckbestimmung 

Durchführungs-
vertrag 
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dung zur Planung ausreichend konkret darzulegen. Diesbezüglich wird neben den 
Ausführungen im Kapitel 2 auch auf das Kapitel 3. Beschreibung des Vorhabens 
verwiesen. 
Der Durchführungsvertrag setzt die Frist zur Durchführung des Vorhabens fest. 

2.2 Maß der baulichen Nutzung 

Gem. § 16 Abs. (2) BauNVO kann im Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung bestimmt werden durch Festsetzung der 

1. Grundflächenzahl oder der Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen; 
2. Geschoßflächenzahl oder der Größe der Geschoßfläche, der Baumassenzahl 

oder der Baumasse; 
3. Zahl der Vollgeschosse; 
4. Höhe baulicher Anlagen. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ setzt in Abhängigkeit vom Regelungserfordernis für das Sondergebiet die 
Grundflächenzahl sowie die Höhe baulicher Anlagen fest. Dabei wird für den Vor-
habenbereich über diese Festsetzungen ein städtebaulicher Rahmen vorgegeben, 
welcher durch den begleitenden interdisziplinären Realisierungswettbewerb bis 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan herausgearbeitet bzw. präzisiert worden 
ist und eine aus städtebaulicher Sicht abschließende Bewertungsgrundlage hin-
sichtlich der mit der Umsetzung des Vorhabens verbundenen Auswirkungen dar-
stellt. 

2.2.1 Grundflächenzahl und Grundflächen der baulichen Anlagen 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO definiert den 
möglichen Versiegelungsgrad eines Grundstücks. Durch deren Festsetzung soll 
eine städtebauliche Dichte erzeugt werden, welche dem jeweiligen Gebietstyp 
entspricht. 
 
Für das sonstige Sondergebiet SO 1 „Weingut“ ist eine Grundflächenzahl von 0,8 
festgesetzt. Somit ist die gemäß § 17 Abs. (1) BauNVO für sonstige Sondergebiete 
bestehende Obergrenze für die Bestimmung  des Maßes der baulichen Nutzung 
(hier GRZ) festgesetzt. Planungsrechtlich ergibt sich somit eine Ausschöpfung der 
in der BauNVO vorgegebenen Obergrenze der GRZ. Dies ergibt sich aus dem 
architektonischen Entwurf des Landesweingutes, welcher ein kompaktes Gebäu-
deensemble neben großzügigen gestalteten und bepflanzten Freiflächen vorsieht 
sowie der darauf angepassten Dimensionierung des Baugebietes. Das Vorhaben 
ist im Ergebnis des interdisziplinären Realisierungswettbewerbes bereits derart 
präzisiert, dass die dafür notwendigerweise zu überbauenden Grundflächen mit 
der Festsetzung der GRZ bei 0,8 planungsrechtlich gesichert werden können.  
Folgende Flächenwerte liegen hierbei zugrunde: 

 sonstiges Sondergebiet:  5.294 m² 
 oberirdische Hauptanlagen:  2.508 m² 
 nur unterirdische Hauptanlagen: 1.426 m² 

 
Die Dimensionierung des sonstigen Sondergebietes basiert nicht ausschließlich 
auf Flurstücksgrenzen und führt zu einem relativ hohen Versiegelungsgrad. Die 

GRZ 0,8 

Dimensionierung 
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kompakten Baukörper werden räumlich im Baugebiet konzentriert, zum einen um 
die östlich daran anschließenden Freiflächen entsprechend den Vorgaben aus den 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 (Grünfläche, 
Pflanzgebot) und dem Durchführungsvertrag nach dem Freiraumkonzept (siehe 
Kapitel 3. Beschreibung des Vorhabens) planungsrechtlich zu sichern und entwi-
ckeln zu können. Zum anderen liegt das Ziel hier auch in einem sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden, da eine Verteilung von baulichen Anlagen über die 
gesamte Fläche des Vorhabenbereiches ausgeschlossen wird. Die Flächenversie-
gelung wird so kompakt wie möglich konzentriert, um der Grünfläche und damit 
verbundenen Aufwertungsflächen so viel Platz wie möglich zu geben. Darüber 
hinaus ist die östliche Grenze des Baugebietes unter dem Aspekt der harmoni-
schen Einfügung in das denkmalgeschützte Ensemble des Klosterareals mit einem 
möglichst wenig wahrnehmbaren Flächenumgriff ein wichtiges Kriterium, welches 
in Wechselwirkung mit der Sporthalle ein weiteres Hervortreten von zusätzlichen 
Baukörpern minimiert und somit die Wahrnehmung der baulichen Anlagen als 
Fremdkörper vermeidet. 
 
Aus vorangehend genannten Gründen wird durch Anlagen nach § 19 Abs. (4) Satz 
1 BauNVO eine Überschreitung der GRZ  bis zu einem Wert von 0,9 im Sinne ei-
ner abweichenden Bestimmung gemäß § 19 Abs. (4) Satz 3 NauNVO (Öffnungs-
klausel) als zulässig festgesetzt. Durch diese sogenannte Öffnungsklausel wird der 
Planungsträger ermächtigt, im Bebauungsplan von § 19 Abs. (2) BauNVO abwei-
chende Bestimmungen zu treffen. Demnach wird das gängige Regelungsmodell, 
bestehend aus einer relativen und absoluten (Kappungs-) Grenze beibehalten. Die 
geltende Obergrenze der GRZ für sonstige Sondergebiete bleibt bestehen, jedoch 
wird eine Überschreitung durch Anlagen nach § 19 Abs. (4) Satz 1 bis zur (abwei-
chenden) Kappungsgrenze von 0,9 ermöglicht. Dies wird durch die zum Betrieb 
des Landesweingutes erforderlichen Nebenanlagen notwendig.  
 
Die Grenzen der Anwendbarkeit derartiger abweichender Bestimmungen ergeben 
sich aus den allgemeinen Grundsätzen der Bauleitplanung und dem Abwägungs-
gebot. So muss diese abweichende Bestimmung auch städtebaulich erforderlich 
sein. Dies ist hier gegeben, da sich die Festsetzung aus den vorangehend be-
schriebenen Gründen für die Dimensionierung des Baugebietes ergibt. Alternativ 
würde eine entsprechende Erweiterung des Baugebietes in östlicher Richtung eine 
Einhaltung der Obergrenze der GRZ ermöglichen, jedoch mit negativen Auswir-
kungen für vorangegangene städtebauliche Zielsetzungen verbunden sein.  
 
Weiter sind bei der Festsetzung abweichender Bestimmungen die allgemeinen 
Planungsaufgaben (§ 1 Abs. (5) BauGB), die bei der Aufstellung der Bebauungs-
pläne zu berücksichtigenden Belange (§ 1 Abs. (6) BauGB), das Abwägungsgebot 
(§ 1 Abs. (7) BauGB) und insbesondere die ergänzenden Vorschriften zum Um-
weltschutz (§ 1a BauGB), insbesondere der sogenannten Bodenschutzklausel 
(§1a Abs. (2) Satz 1 BauGB) zu beachten. 1 
 

                                                      
 
1 Brügelmann, Baugesetzbuch, Band 6, § 19 BauNVO, RdNr. 51 
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Der Neubau des Landesweingutes Kloster Pforta bzw. die Vorhaben im Rahmen 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ beinhalten eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung im Sinne des § 1 
Abs. (5) BauGB, welche eine langfristige wirtschaftliche und kulturelle Nutzung des 
Standortes hervorrufen und an bestehende Versorgungs- und Infrastruktureinrich-
tungen anknüpfen. Darüber hinaus wird die städtebauliche Gestalt sowie das Orts- 
und Landschaftsbild unter Wahrung des denkmalrechtlich relevanten Umfeldes 
behutsam entwickelt, wofür die Festsetzung der abweichenden Bestimmung zur 
GRZ erforderlich ist. 
 
Weiterführend steht die Festsetzung der abweichenden Bestimmung zur GRZ nicht 
den bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigenden Belangen 
gemäß § 1 Abs. (6) BauGB entgegen. Nachstehend werden einige relevante Be-
lange in Bezug auf die Festsetzung erläutert. 
Die allgemeinen Anforderungen an die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölke-
rung werden nicht beeinträchtigt. Die konkreten Vorgaben im Rahmen des inter-
disziplinären Realisierungswettbewerbes sowie das Durchlaufen der nachfolgen-
den Planungs- und Genehmigungsebenen sichern dies entsprechend. 
Das Vorhaben bedient die kulturellen Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten 
und Menschen mit Behinderungen und sichert dies insbesondere durch die kom-
pakte und ortsgemäße Bebauung, welche eine qualitätvolle Weiterentwicklung des 
vorhandenen Ortsteiles Schulpforte ist und die Belange der Baukultur, des Denk-
malschutzes und der Denkmalpflege durch die Festsetzungen des Planes berück-
sichtigt. 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege werden durch die Festsetzung der abweichenden Bestimmung zur 
GRZ nicht negativ beeinträchtigt. Insbesondere die Auswirkungen auf die Schutz-
güter gemäß § 1 Abs. (6) Nr. 7a BauGB werden in Folge der abweichenden Be-
stimmung zur GRZ nicht erheblich beeinträchtigt. Der konkrete Nachweis erfolgt im 
Rahmen des Umweltberichtes.  
 
Die Festsetzung der abweichenden Bestimmung zur GRZ verstößt nicht gegen die 
Bodenschutzklausel, da das Vorhaben sparsam und schonend mit Grund und Bo-
den umgeht und nicht für eine hohe Gesamtversiegelung durch das Vorhaben 
steht. Dies wurde insbesondere im Rahmen des interdisziplinären Realisierungs-
wettbewerb frühzeitig thematisiert, der die konkreten räumlichen und sonstigen 
Anforderungen an den Neubau des Landesweingutes an diesem Standort vorge-
geben hat. So erfolgt die Inanspruchnahme von Bauflächen ausschließlich im 
Rahmen des für den Neubau des Landesweingutes erforderlichen Maßes. Die 
vorliegende Vorhabenkonkretheit sieht eine räumliche Konzentration und kompak-
te Baukörper vor, welche sich an landschaftlich gestaltete Grünflächen anschlie-
ßen. 
 
Betrachtet man das gesamte Areal des Vorhabenbereiches, also den Geltungsbe-
reich des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP), so ist anzumerken, dass die 
Gesamtversiegelung etwa bei einer GRZ von 0,3 liegt und demzufolge als geringe 
Gesamtversiegelung eingestuft werden kann.  
Folgende Flächenwerte liegen hierbei zugrunde: 

 Geltungsbereich VEP:    15.937,0 m² 
 maximale Versiegelung im SO (GRZ 0,9):   4.764,6 m² 
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2.2.2 Höhe der baulichen Anlagen  

Die Höhe der baulichen Anlagen ist gem. § 18 BauNVO in Form von Mindest- und 
Höchstmaßen für Trauf- und Firsthöhen von bauliche Anlagen festgesetzt. Die 
Festsetzung dient der Gewährleistung der zukünftigen städtebaulichen Ordnung, 
v.a. im Hinblick auf das Einfügen des Vorhabens in das angrenzende Ensemble 
um das ehemalige Kloster Pforta.  
 
Zur eindeutigen Bestimmung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen ist es erfor-
derlich die geltenden Bezugspunkte für die entsprechende Ermittlung der zulässi-
gen Höhe baulicher Anlagen festzulegen. Zu diesem Zweck erfolgt gemäß Planein-
trag in die Planzeichnung die Bestimmung des Höhenbezugspunktes (HBP) bei 
einer Höhe von 109,29 Metern NHN im Höhensystem DHHN92. Der HBP stellt den 
unteren Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen dar.  
 
Für den oberen Bezugspunkt wird das Höchstmaß der zulässigen Firsthöhe (FHmax 
= 11,50 m) über dem geltenden Höhenbezugspunkt HBP bestimmt. Somit ist so-
wohl der untere als auch der obere Bezugspunkt zur Bestimmung der zulässigen 
Höhe baulicher Anlagen eindeutig bestimmt.  
Da innerhalb der bebaubaren Fläche verhältnismäßig geringe Höhenänderungen 
der natürlichen Geländeoberfläche vorherrschen, ist eine Einbeziehung der natürli-
chen Steigungen oder Gefälle nicht notwendig. Die festgesetzten oberen Bezugs-
punkte ermöglichen die Umsetzung des geplanten Vorhabens. 
 
Im Sondergebiet SO 1 „Weingut“ ist die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen 
begrenzt, um einen städtebaulichen Rahmen für die Höhenentwicklung des Vorha-
bens zu definieren. Die Firsthöhe von 11,50 m sichert dabei das harmonische Ein-
fügen des Neubaus in die umgebende Bebauung, ohne die existierenden Sichtbe-
ziehungen negativ zu beeinflussen. Insbesondere die Wahrnehmbarkeit der denk-
malgeschützten Bausubstanz wird durch die Höhenbegrenzung unterstützt. Au-
ßerdem ist in diesem Rahmen die Möglichkeit einer optimalen landschaftlichen 
Einbindung gesichert. Im Rahmen des interdisziplinären Realisierungswettbewer-
bes wurde die Höhe des Vorhabens so präzisiert, dass ein qualitätvolles architek-
tonisches Zusammenspiel der Wahrnehmbarkeit des Landesweingutes mit dem 
baukulturell wertvollen Bestand des Gesamtareals und der umgebenden Land-
schaft erreicht wurde. 
Resultierend aus dem Wettbewerbsergebnis und dem Stand der Realisierungspla-
nung sind sowohl das Mindest- als auch das Höchstmaß der zulässigen Firsthöhe 
baulicher Anlagen planungsrechtlich festgesetzt. Dies folgt daraus, dass im Plan-
gebiet unterschiedlich hohe bauliche Anlagen errichtet werden sollen und sichert 
die Umsetzung der geneigten Dachflächen im Zusammenspiel mit den Festset-
zungen zur Traufhöhe. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster 
Pforta“ setzt sowohl einen Mindest- als auch einen Höchstwert für Traufhöhen von 
baulichen Anlagen im sonstigen Sondergebiet fest (THmin bzw. THmax). Als Trauf-
höhe gilt die Höhe zwischen der Geländeoberfläche und dem Schnittpunkt zwi-
schen der senkrechten Außenfläche (Oberfläche der Außenwand) und  der Dach-
haut. Die festgesetzten Werte orientieren sich am Ergebnis des interdisziplinären 
Realisierungswettbewerbes und übertragen den Architekturentwurf hinischtlich der 
Dachform (geneigte Dachfläche) in die planungsrechtlichen Festsetzungen. 

Bezugspunkte 

Firsthöhe 

Traufhöhe 
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Die Festsetzung THmin erfolgt auch, um das Einfügen gegenüber Bestandsgebäu-
den zu gewährleisten. Hierdurch wird gesichert, dass Gebäude nicht zu niedrig 
errichten werden, und ein starker Kontrast zum übrigen Klosterareal nicht entsteht. 
Darüber hinaus können so gute Belichtungsverhältnisse für die Betriebsstätte des 
Landesweingutes realisiert werden. 

2.3 überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird im gesamten Geltungsbereich durch 
Eintrag in die Planzeichnung in Form von Baugrenzen festgesetzt. Baugrenzen 
gem. § 23 Abs. (3) BauNVO umschreiben die Fläche, welche durch bauliche 
Hauptanlagen überbaut werden darf. Ein Zurücktreten von der festgesetzten Bau-
grenze ist ohne Einschränkung zulässig. Für eine engere Festsetzung durch Bauli-
nien liegen keine zwingenden städtebaulichen Gründe vor. 
 
Im Sondergebiet SO 1 „Weingut“ sind die Baugrenzen in rahmengebender Funkti-
on so festgesetzt, dass sie eine Einordnung der Bebauung unter Einhaltung der 
notwendigen Abstandsflächen so flexibel wie möglich im gesamten Baugebiet er-
möglichen.  
 
Die Baugrenzen sind so festgesetzt, dass sie einen Rahmen vorgeben, in dem z.B. 
geringfügige Verschiebungen der Außenwände in geringfügigem Umfang nicht zu 
einer Neubewertung der städtebaulichen Wirkung führen. In diesem Sinne handelt 
es sich um eine vorhabenkonkrete Darstellung, welche Toleranzen für die Ausfüh-
rung berücksichtigt.  
Darüber hinaus sind die Baugrenzen im sonstigen Sondergebiet so festgesetzt, 
dass die Anlieferung, Wendemöglichkeiten und Stellplätze für Fahrzeuge funkti-
onsfähig untergebracht werden können. 
 
Von der Regelung des § 23 Abs. (3) Satz 2 BauNVO zur Möglichkeit eines aus-
nahmsweise zulässigen Vortretens von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß 
gegenüber festgesetzten Baugrenzen wird im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ kein Gebrauch 
gemacht, da dies städtebaulich nicht erforderlich ist. Die vorliegende Planung des 
Neubaus des Landesweingutes ist im Rahmen derfortgeschrittenen Realisierungs-
planung (Objektplanung) bereits hinreichend konkret definiert, sodass eine Rege-
lung zur Überschreitung von Baugrenzen auch ausnahmsweise nicht erforderlich 
ist. 
 
Die durch den durchlaufenen Wettbewerb vorliegende Ausgestaltung des Neubaus 
der baulichen Anlagen des Landesweingutes definiert bereits sehr konkret die so-
wohl unter- als auch oberirdischen Gebäudeausgestaltungen und -nutzungen. Im 
Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landeswein-
gut Kloster Pforta“ spiegelt sich dieser Planungsstand des Vorhabens auch in der 
Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche wider.  
So werden einerseits Baugrenzen festgesetzt, welche im herkömmlichen Sinne für 
ober- und unterirdische bauliche Anlage gelten, als auch andererseits Baugrenzen, 
die sich ausschließlich auf unterirdische bauliche Anlagen beziehen. Begründet 
wird dies mit dem räumlichen Entwurf für die baulichen Anlagen des Neubaus des 
Landesweingutes. Dieser sieht im nordwestlichen sowie im südwestlichen Areal 
des Baufeldes im Sondergebiet Bereiche vor, welche für unterirdische Nutzungen 
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vorgesehen sind, jedoch oberirdisch nicht durch bauliche Hauptanlagen überbaut 
werden sollen. 

2.4 Nebenanlagen 

Gemäß § 23 Abs. (5) sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO auch auf den 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Der vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ setzt keine hiervon ab-
weichenden Regelungen fest, da sich das Vorhaben im Rahmen der geltenden 
Bestimmungen der BauNVO in Bezug auf Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO umsetzen lässt und die bauliche Entwicklung für die zu etablierenden 
Nutzungen nicht unsachgerecht limitiert werden soll. 

2.5 Verkehrsflächen und Verkehrserschließung 

Durch einen Bebauungsplan können öffentliche oder private Verkehrsflächen so-
wie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt werden. 

2.5.1 Äußere Verkehrserschließung 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes schließt sich in 
Teilbereichen an die Bundesstraße B 87 an, von welcher er über zwei bestehende 
Zufahrtsmöglichkeiten erschlossen wird (öffentliche Verkehrsflächen VF 2 und 
VF 4). Die Einmündung der Schulstraße dient den Besucherparkplatz an und er-
schließt das gesamte Klosterareal. Diese im Norden des Geltungsbereiches be-
findliche Einfahrt in die Schulstraße stellt die Zufahrt auf das Klostergelände bzw. 
für die im Süden anschließende Landesschule Pforta dar. Darüber hinaus besteht 
jedoch die Möglichkeit, Letztere über den im Südwesten des Klostergeländes be-
findlichen Eingang fußläufig zu erreichen. Eine zweite Anbindung an die B 87 be-
steht gut 50 m östlich der Einmündung der Schulstraße. Diese soll ausschließlich 
dem betrieblichen Verkehr des Landesweingutes vorbehalten bleiben. 
Zwischen den beiden Zufahrten von der B 87 wird eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung VF 3 - „Wegeverbindung“ festgesetzt, um die bestehende 
Wegeverbindung zwischen beiden Einfahrten planungsrechtlich zu sichern. 
Die Verkehrsbelegung des Standortes Schulpforte wurde in einer kulturhistori-
schen Studie aus dem Jahr 2008 unter dem Aspekt der Notwendigkeit einer An-
passung der äußeren Erschließungssituation des Areals (Linksabbiegespur) be-
trachtet. Im Ergebnis konnte ein jährliches bestehendes Besucheraufkommen von 
ca. 30.000 Personen sowie ein Schwellenwert von jährlich 100.000 Besuchern für 
eine notwendige verkehrstechnische Anpassung festgestellt und abgeleitet wer-
den. Da sich an den ermittelten Größen zum aktuellen Stand keine maßgeblichen 
Veränderungen ergeben haben und die Etablierung des Landesweingutes nicht in 
der Lage ist, das Verkehrsaufkommen in Hinblick auf den Schwellenwert entschei-
dend zu erhöhen, ist nicht von einem Änderungserfordernis der äußeren Erschlie-
ßungssituation auszugehen, welches bauplanungsrechtlich vorbereitet werden 
müsste. 

2.5.2 Innere Verkehrserschließung 

Die Schulstraße wird als funktionierende Bestandserschließung für den Klosterhof 
in Form einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche bis zur Einmündung des Besu-
cherparkplatzes festgesetzt. Aufgrund der erheblichen Flächengröße und der damit 
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einhergehenden bodenrechtlichen Relevanz wird der Besucherparkplatz der Stif-
tung als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung VF 1 „Besucherpark-
platz“ festgesetzt und in seinem Bestand gesichert.  
Über die zweite, östliche Anbindung an die B 87 (VF 4) soll der Betriebs- und Lie-
ferverkehr für das Landesweingut abgewickelt werden. Zu diesem Zweck sind im 
Durchführungsvertrag für das sonstige Sondergebiet SO 1 „Weingut“ Verkehrsflä-
chen für den fließenden und ruhenden Verkehr als zulässig festgesetzt, wenn die-
se der Errichtung und dem Betrieb des Landesweingutes dienen. Die östliche Zu-
fahrt von der B87 zum Planareal wird ebenfalls als öffentliche Verkehrsfläche VF 
4 festgesetzt. 
Im südlichen Planareal wird die öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung VF 5 „Erschließung und Feuerwehrzufahrt“ festgesetzt, um eine wei-
tere Verbindung zwischen dem Vorhabenbereich und dem Stiftungsareal zu er-
möglichen. In der Fläche VF 5 „Erschließung und Feuerwehrzufahrt“ sind versie-
gelte und unversiegelte Wegeverbindungen zulässig. Ziel dieser Festsetzung ist 
es, dem Vorhabenträger sowie den Mitarbeitern des Landesweingutes bei Bedarf 
eine Verbindung zu den Nutzungsbereichen der Stiftung zur Verfügung zu stellen. 
Außerdem können auf diesem Wege Besuchergruppen nach einer Besichtigung 
des Standortes des ehemaligen Klosters fußläufig ohne Umweg außerhalb der 
Klostermauern zum Landesweingut gelenkt werden. So können sich die touristi-
schen Angebote gegenseitig ergänzen. 
Die Nutzung der Fläche VF 5 „Erschließung und Feuerwehrzufahrt“ ist untergeord-
net der Nutzung der Sporthallenwand als Kletteranlage. Bei der Nutzung ist auf 
einen ungestörten Schulbetrieb zu achten.  
Auch die planungsrechtliche Sicherung der Feuerwehrzufahrt wird durch die Fest-
setzung der Fläche VF 5 erreicht. 
Eine entsprechende Nutzbarkeit der Fläche VF 5 wird über die Festsetzung des 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes (GFLR) gesichert. 

2.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Um eine weitere Verbindung zwischen dem Vorhabenbereich und dem Stiftungsa-
real zu ermöglichen, wird für den südlichen Teil des Geltungsbereich auf einem 
Teil des Flurstücks 31/4 der Flur 8, Gemarkung Bad Kösen das Geh-, Fahr- und 
Leitungsrecht GFLR festgesetzt. Es ermöglicht dem Vorhabenträger sowie den 
Mitarbeitern des Landesweingutes bei Bedarf eine Verbindung zu den Nutzungs-
bereichen der Stiftung. Außerdem können auf diesem Wege Besuchergruppen 
nach einer Besichtigung des Standortes des ehemaligen Klosters fußläufig ohne 
Umweg außerhalb der Klostermauern zum Landesweingut gelenkt werden. So 
können sich die touristischen Angebote gegenseitig ergänzen. Darüber hinaus 
ermöglicht das GFLR die Nutzung der Fläche durch die Feuerwehr sowie Nutzer 
und Eigentümer der bestehenden Sporthalle.  
 
Um die Feuerwehrzufahrt über die private Grundstücksfläche im westlichen Be-
reich des sonstigen Sondergebietes gewährleisten zu können, ist es erforderlich 
das entsprechende Geh- und Fahrrecht GFR festzusetzen.  

GFLR 

GFR 
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2.7 Grünflächen 

Die festgesetzte private Grünfläche GF-1 – „Weingutsgarten mit Ausgleichsfunkti-
on“ dient der Anlage eines Weingutsgartens als qualitätvoller, thematisch auf das 
Landesweingut bezogener Grünbereich sowie der ökologischen Kompensation der 
Eingriffe in Natur und Landschaft im Sondergebiet SO 1. Zu diesem Zweck wird die 
private Grünfläche mit Pflanzgeboten festgesetzt. Ferner dient die Grünfläche der 
Raumgliederung als Übergang zwischen dem Vorhabenbereich für den Neubau 
des Landesweingutes und der offenen Landschaft jenseits der Klostermauer. Im 
Rahmen des interdisziplinären Realisierungswettbewerbes bestand die Möglich-
keit, die öffentliche Grünfläche mit konkreten Vorgaben auszustatten, um so einen 
ganzheitlichen Anspruch an das Zusammenwirken von Architektur und Landschaft 
umsetzen zu können. 
Darüber hinaus ist die Zulässigkeit von unterirdischen Erschließungsanlagen fest-
gesetzt, soweit diese Bestandteil des Durchführungsvertrages sind. Diese Festset-
zung dient insbesondere der Gewährleistung einer bedarfsgerechten Grundstück-
sentwässerung, die dem Grünflächencharakter nicht entgegenstehen.  
 
Eine weitere Grünfläche ist die öffentliche Grünfläche GF-2 mit der Zweckbestim-
mung „Straßenbegleitgrün“. Sie befindet sich zwischen der Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung VF 3 und der nördlichen Geltungsbereichsgrenze, zwi-
schen den beiden Zufahrten in den Geltungsbereich. Entsprechend ihrer Zweckbe-
stimmung erfüllt die Grünfläche GF-2 die Funktion eines unveriegelten Grünstrei-
fens als „Straßenbegleitgrün“. 

2.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 
14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ seinen Beitrag zu folgenden Grundsät-
zen der Bauleitplanung leisten: 

 zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen gem. § 
1 Abs. (5) Satz 2 BauGB; 

 zum Schutz der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landespflege nach § 1 Abs. (6) Nr. 7 BauGB; 

 zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie die 
Begrenzung der Bodenversiegelung auf das notwendige Maß gem. § 1a 
Abs. (2) BauGB (Bodenschutzklausel); 

 zur Berücksichtigung der Darstellungen von Landschaftsplänen nach § 1 
Abs. (6) Nr. 7g BauGB. 

 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind gem. § 13 Abs. (1) Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) in Bezug auf § 1a Abs. (3) BauGB auszugleichen. Die Festset-
zungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landeswein-
gut Kloster Pforta“ enthalten die folgenden Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft: 
 

 Pflanzgebot PFG 1 gemäß § 9 Abs. (1) Nr. 25 a BauGB. 

GF-1 

GF-2 
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In Anwendung der Eingriffsregelung entsteht die Notwendigkeit, die Ausgleichs-
maßnahmen möglichst am Ort des Eingriffs vorzunehmen. Dazu setzt der vorha-
benbezogene Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ die 
Pflanzgebotsfläche PFG1 fest. Die Fläche dient zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. (1) Nr. 25 a BauGB im 
Stil eines gestalteten Weingutsgartens und weiterführend auch zur Kompensation 
der durch die Durchführung der Planung hervorgerufenen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft.  
 
Durch Festsetzung des Pflanzgebotes PFG 1 sollen die Qualitäten der Grünflä-
chen zielgerichtet ausgebaut werden, um einen Ausgleich für den Eingriff in Natur- 
und Landschaft zu gewährleisten. Das Pflanzgebot ist durch Planeintrag in der 
Planzeichnung (Teil A) sowie in den textlichen Festsetzungen (Teil B) festgesetzt 
und soll eine Mindestqualität in Hinblick auf die Biotopwerte der verschiedenen 
Pflanzungen entsprechend des Bewertungsmodelles des Landes Sachsen-Anhalt 
sichern, welche die Eingriffe, die mit der Durchführung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ verbunden sind, 
ausgleicht. Eine Präzisierung der landschaftlichen Gestaltung sowie der herzustel-
lenden Biotopstrukturen und Pflanzqualitäten erfolgte über den interdisziplinären 
Realisierungswettbewerb und ist im Rahmen der Festsetzung PFG 1 des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster-Pforta“ 
der Einzelflächen von anzulegenden und auf Dauer zu erhaltenden Biotoptypen 
sowie über den Durchführungsvertrag gesichert. 
Das Pflanzgebot PFG 1 enthält für die anzulegenden Biotoptypen relativ konkrete 
Flächenangaben, welche sich aus dem freiraumplanerischen Entwurf ergeben 
haben. Da eine entsprechende quadratmetergenaue Festsetzung in der prakti-
schen Umsetzung nicht zielführend realisierbar ist, enthält die Festsetzung 7.1 
Mindest- oder Maximalangaben in Bezug auf die Fläche der verschiedenen anzu-
legenden Biotoptypen. So sind bei den höherwertigen Biotopen Mindestflächen 
und bei den weniger hochwertigen Biotoptypen Maximalflächen festgesetzt, um 
einen gewissen Spielraum für den Vorhabenträger zu ermöglichen, ohne dabei das 
Freiraumkonzept und die Gesamtwertigkeit der anzulegenden Biotope zu verrin-
gern.  
 
Durch die Festsetzung 7.2 wird es ermöglicht, gleich- oder höherwertige Pflanzun-
gen vornehmen zu können, solange der Gesamtwert der Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanz nicht unterschritten wird. Dies wäre dann mit der zuständigen Unteren Natur-
schutzbehörde abzustimmen. Mit dieser Festsetzung wird es dem Vorhabenträger 
ermöglicht, sein Gestaltungs- und Pflanzkonzept flexibler umzusetzen und auf 
mögliche Änderungserfordernisse in der praktischen Ausführung reagieren zu kön-
nen. Durch die in der Festsetzung geltenden Bedingungen ist gesichert, dass hier-
durch keine nachteiligen Wirkungen auf den Naturhaushalt entstehen können. 

Pflanzgebot PFG 1 
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3. Beschreibung des Vorhabens 

Das Vorhaben, welches mit der Planung avisiert ist, besteht im Neubau des Lan-
desweingutes in direkter räumlicher Nähe zum eheamligen Kloster Pforta am 
Standort in Schulpforte. Dazu gehören die Erschließungsanlagen, die baulichen 
Anlagen zum Betrieb des Landesweingutes sowie die Anlage eines Weingutsgar-
tens. Im Rahmen des Realisierungswettbewerbes wurden für das Vorhaben am 
Standort mehrere architektonische Ausgestaltungen erarbeitet. Das Realisierungs-
areal beinhaltet dabei den Bereich für den Neubau der Baukörper des Landes-
weingutes sowie den östlich daran anschließenden Weingutsgarten. Der Durchfüh-
rungsvertrag gilt für den gesamten Vorhabenbereich, welcher in der Planzeichnung 
(TEIL A) des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landeswein-
gut Kloster Pforta“ mit dem Zeichen Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes (VEP) gekennzeichnet ist. 
Die folgende Beschreibung des Vorhabens basiert auf dem Siegerentwurf des 
durchlaufenen Realisierungswettbewerbes, der vor Ort umgesetzt werden soll und 
auf dem die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ basieren. 
 
Sämtliche Anforderungen an den Betrieb des Landesweingutes waren verbindliche 
Bestandteile bzw. Vorgaben im Rahmen des interdisziplinären Realisierungswett-
bewerbes. Die erforderlichen baulichen Anlagen setzen dabei die speziellen Anfor-
derungen, welche aus den Produktionsabläufen und der Vermarktung des Lan-
desweingutes herrühren, über eine alternierende Anordnung von drei pavillonarti-
gen Hauptgebäuden mit dazwischen gelagerten Höfen sowie großen zusammen-
hängenden Produktionsbereichen in den Untergeschossen (s. Abbildungen 4 bis 7) 
um.  
Die baulichen Haupt- und Nebenanlagen fügen sich dabei ausgehend von der 
Zufahrt von der B 87 räumlich eng in den bestehenden baulichen Kontext (Klos-
termauer im Norden, Gebäude der Bauhütte im Westen und Sporthalle im Süden) 
ein, sodass der östlich angrenzende Weingutsgarten (s. Abbildung 8) komplett von 
wahrnehmbarer Bebauung freigehalten wird. Abbildung 2 verdeutlicht die Auftei-
lung in verschiedene Pavillons und Hofflächen, wobei das Gelände in Bezug auf 
den motorisierten Verkehr den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landeswein-
gutes sowie dem Lieferverkehr bis zum Winzerhof vorbehalten bleibt und die Be-
sucher über den bestehenden westlich gelegenen Besucherparkplatz fußläufig in 
den Eingangshof (s. Ansicht in Abbildung 3) geleitet werden.  
Durch die alternierende Anordnung der Pavillons werden gezielt Zugänge für ver-
schiedene Nutzergruppen (Mitarbeiter/-innen, Besucher/-innen) zu verschiedenen 
Bereichen der hauptsächlich unterirdischen Produktionsräume ermöglicht.  
Die städtebaulich wirksamen Elemente der Architektur (über- bzw. unterbaute Flä-
chen, Versiegelung durch Hofflächen, Wege und sonstige Nebenanlagen, Trauf- 
und Firsthöhe, Dachüberstände) sind dabei so in den textlichen Festsetzungen 
verarbeitet, dass der dadurch vorgegebene Rahmen hinsichtlich seiner Auswirkun-
gen städtebaulich gleich zu bewerten ist, auch wenn sich einzelne Aspekte (z.B. 
Absenkung der Traufhöhe um 15 cm) bis zur Ausführung des Vorhabens innerhalb 
dieses festgesetzten Rahmens verschieben sollten. 
 

Landesweingut 
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Abbildung 2 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Architekt: 
Formation A, Berlin, Landschaftsarchitekt: Atelier LOIDL, Berlin 

 

 
Abbildung 3 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Architekt: 
Formation A, Berlin 

 
 



Begründung 
ENTWURF 

 

Stadt Naumburg (Saale) - vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ 

 
 

 
 

Beschlussvorlage zum 12.12.2018 
Seite 32 von 65                                                 Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH 

 
Abbildung 4 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Architekt: 
Formation A, Berlin - links: Grundriss Erdgeschoss, rechts: Grundriss 1. Unterge-
schoss 

 

 
Abbildung 5 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Architekt: 
Formation A, Berlin 

 

 
Abbildung 6 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Architekt: 
Formation A, Berlin 
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Abbildung 7 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Architekt: 
Formation A, Berlin 

 

 
Abbildung 8 - Landesweingut Siegerentwurf Realisierungswettbewerb, Landschafts-
architekt: Atelier LOIDL, Berlin 
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4. Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgungsanforderungen gelten aufgrund der relativ weitgehenden 
Ansprüche der Bestandsnutzungen prinzipiell als erfüllt. Um die durch das Neu-
bauvorhaben des Landesweingutes benötigten Kapazitäten am Standort absichern 
zu können, wurde sehr frühzeitig eine Voranfrage an die in Frage kommenden 
Träger öffentlicher Belange versendet. Im Ergebnis ist festzustellen, dass eine Ver- 
und Entsorgung des Landesweingutes mit den benötigten Kapazitäten grundsätz-
lich über die bestehenden Netze und Anlagen ermöglicht werden kann. Eine Präzi-
sierung der Aussagen ist im Laufe des Verfahrens über die in den §§ 3 und 4 
BauGB vorgesehene Beteiligung erfolgt. 
 
Der Anschluss an das Netz der öffentlichen Trinkwasserversorgung kann über die 
vorhandenen Versorgungsleitungen des AZV Naumburg ausreichend erfolgen. 
  
Der Löschwasserbedarf berechnet sich gemäß dem Arbeitsblatt W 405 des Re-
gelwerkes DVGW und kann vollumfänglich aus der Entnahmestelle der Kleinen 
Saale bedient werden. Der Bedarf an Löschwasser liegt bei 96 m³ pro Stunde und 
muss mindestens über einen Zeitraum von zwei Stunden zur Verfügung stehen. 
Die Entnahmestelle ist weniger als 300 Meter vom Baugebiet entfernt und für den 
Zugang durch die Feuerwehr gesichert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Ent-
nahme aus einem Hydranten zwischen Klostermauer und der B87 nahe der Zu-
fahrt zur ehemaligen Gärtnerei. Alle bauplanungsrechtlichen Anforderungen hin-
sichtlich der Löschwasserversorgung sind erfüllt. 
 
Die Abwasserentsorgung kann grundsätzlich über das Kanalnetz des Abwas-
serzweckverbandes Naumburg zur Kläranlage in Bad Kösen erfolgen. Im Rahmen 
der Voranfrage der Träger öffentlicher Belange erklärte der Zweckverband, dass 
eine Einleitung der anfallenden Abwässer in das öffentliche Netz möglich ist und 
die bestehende Kläranlage perspektivisch erweitert werden soll. Die abzuführen-
den Abwassermengen des Landesweingutes unterscheiden sich nicht maßgeblich 
von denen am bisherigen Standort, sodass eine Absicherung der Abwasserentsor-
gung unter den gegebenen Rahmenbedingungen als erfüllt angesehen wird. Auf 
Grundlage der Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes aus der Voranfrage 
der Träger öffentlicher Belange wurden dem Zweckverband durch das Landes-
weingut die voraussichtlich anfallenden Abwassermengen am neuen Standort mit 
jahreszeitlicher Verteilung der Tageswerte sowie dem voraussichtlichen Belas-
tungsgrad der Abwässer zur Berücksichtigung in der weiteren Planung für die Er-
weiterung der Kläranlage übermittelt. 
 
Die Fragestellung der Verbringung des anfallenden Niederschlagswassers wurde 
für den Vorhabenbereich im Rahmen eines Baugrundgutachtens untersucht. Auf-
grund der vorliegenden Befunde zu den Baugrundverhältnissen kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass das gesamte Niederschlagswasser auf den unversie-
gelten Flächen versickern kann. Für die Anlagen, die für die Verbringung des Nie-
derschlagswassers erforderlich sind, ist eine entsprechende Zulässigkeit über die 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Lan-
desweingut Kloster Pforta“ in der Grünfläche GF-1 gegeben und im Durchfüh-
rungsvertrag vereinbart. So ist es seitens des Vorhabenträgers geplant, eine unter-

Trinkwasser 

Löschwasser 

Abwasser 

Niederschlags-
wasser 
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irdische Entwässerungsleitung einzurichten, welche in die östlich des Geltungsbe-
reiches befindliche Vorflut (Graben) leitet. Die Einleitungsmenge ist mit der zustän-
digen Wasserbehörde bzw. mit dem Unterhaltungsverband „Mittlere Saale - Weiße 
Elster“ abgestimmt. Die technische Ausführung ist über den Durchführungsvertrag 
vereinbart. 
Für die technische Umsetzung der Niederschlagswasserverbringung sind die Be-
lange des Wasserschutzgebietes Naumburg - Zone III (Schutzgebiet für Trink- und 
Quellwassergewinnung) zu beachten. 
 
Der Anschluss an das Netz der Energieversorgung kann über die vorhandenen 
Versorgungsleitungen erfolgen.  
Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH wies mit Schreiben vom 
19.09.2017 darauf hin, dass sich im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ Energieversor-
gungsanlagen der envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM AG) befinden. Weite-
re Maßnahmen zum Anschluss an die vorhandene Infrastruktur ist im Zuge nach-
folgender Planungs- und Genehmigungsebenen mit der enviaM AG abzustimmen. 
Rechtzeitig vor der Durchführung von Baumaßnahmen ist bei der Mitteldeutschen 
Netzgesellschaft Strom mbH eine aktuelle Auskunft über den Leitungsbestand der 
enviaM AG einzuholen. 
 
Auch die Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd mbH legt mit Schreiben von 
29.09.2017 dar, dass die sich im Geltungsbereich der Planung befindlichen Gaslei-
tungen und Anlagen zu berücksichtigen und schadlos zu erhalten sind. Bei der 
Notwendigkeit von Um- oder Tieferlegungen bestehender Versorgungsleitungen 
sind diese bei den Technischen Werken Naumburg (Saale) rechtzeitig zu beantra-
gen. Es wird auf die Notwendigkeit von Handschachtungen bzw. das Untersagen 
des Einsatzes von Maschinen im unmittelbaren Bereich zu den bestehenden Ver-
sorgungsleitungen hingewiesen. Rechtzeitig vor der Durchführung von Baumaß-
nahmen ist bei der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt mbH eine aktuelle Aus-
kunft über den unterirdischen Leitungsbestand einzuholen. 
Der Anschluss an die vorhandenen Netze ist in Abstimmung mit den Versorgern 
möglich. 
 
Die Deutsche Telekom Technik GmbH wies mit Schreiben vom 06.10.2017 darauf 
hin, dass sich im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ Telekommunikationsleitungen der Te-
lekom Deutschland GmbH mit regionaler Bedeutung befinden. Ihr Verlauf bzw. die 
für die bestehenden Versorgungsleitungen festgelegten Abstände sind im Rahmen 
des parallel geführten, städtebaulichen Wettbewerbes sowie im Vorfeld konkreter 
Baumaßnahmen bei Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ zu berücksichtigen. 
Der Anschluss an das Telekommunikationsnetz kann über die vorhandenen Ver-
sorgungsleitungen erfolgen. Das Telekommunikationsnetz der Telekom ist für den 
Bereich der Planung nach heutigem Stand ausgebaut. Erweiterungen sind zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. 

Energieversorgung 
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5. Flächenbilanz 

Die Bilanz für die im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ befindlichen Flächen gliedert sich 
wie folgt nach deren Nutzung und Flächenanteilen. 
 

 Fläche in m² Anteil in % 

Gesamtfläche Geltungsbereich 20.244 100 

Verkehrsfläche öffentlich 553 2,73 

Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung 3.571 17,64 

Grünfläche 10.825 53,48 

Sondergebiet 5.294 26,15 

6. Nachrichtliche Übernahmen 

Im Bebauungsplan sollen nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Fest-
setzungen, gemeindliche Regelungen zum Anschluss- und Benutzungszwang 
sowie Denkmäler nach Landesrecht nachrichtlich übernommen werden, soweit sie 
zu seinem Verständnis oder für die städtebauliche Beurteilung von Baugesuchen 
notwendig oder zweckmäßig sind. 

6.1 Denkmalbereich Kloster Pforta 

Die Gesamtanlage des ehemaligen Klosters Pforta ist als Ensemble in Form eines 
Denkmalschutzbereiches durch die gesetzlichen Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes Sachsen-Anhalt geschützt. Daher wir die Umgrenzung der Ge-
samtanlage nachrichtlich übernommen. Für die Umsetzung des Vorhabens bedarf 
es somit einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gem. § 14 DSchG ST. 

6.2 archäologisches Flächendenkmal 

Für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 be-
steht nach den gesetzlichen Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes Sach-
sen-Anhalt ein flächiges Bodendenkmal. Daher wird die Umgrenzung der Flächen-
denkmals nachrichtlich übernommen. Für die Umsetzung des Vorhabens bedarf es 
somit einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung gem. § 14 DSchG ST. 
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7. Umweltbericht 

7.1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes 

7.1.1 Übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen soll gemäß § 1 Abs. (5) BauGB eine nach-
haltige städtebauliche Entwicklung gesichert werden, die die sozialen, wirtschaftli-
chen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Es soll dazu 
beigetragen werden, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürli-
chen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Ebenso soll der allgemei-
ne Klimaschutz sowie das städtebauliche Orts- und Landschaftsbild baukulturell 
gepflegt und entwickelt werden. 
 
Entsprechend § 2 Abs. (4) BauGB haben Gemeinden bei der Aufstellung von Be-
bauungsplänen eine Umweltprüfung für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 
Abs. (6) Nr. 7 und § 1a BauGB durchzuführen. Für die Umweltprüfung ist bei je-
dem Bebauungsplan festzulegen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die 
Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Darüber hinaus 
sind vorliegende Landschaftspläne oder sonstige Pläne nach § 1 Abs. (6) Nr. 7 
Buchstabe g BauGB bei der Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltprü-
fung heranzuziehen. 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissenstand 
und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs-
grad des Bebauungsplanes in angemessener Weise verlangt werden kann. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut 
Kloster Pforta“ ist der Begründung ein Umweltbericht beizufügen. Gemäß § 2a 
BauGB sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und we-
sentlichen Auswirkungen des Bauleitplanes und in dem Umweltbericht nach Anla-
ge 1 des Baugesetzbuches die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. (4) 
BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der 
Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
 
Umweltrelevante Aussagen zum Plangebiet sind in folgenden übergeordneten 
Planungen enthalten: 

 Landesentwicklungsplan (LEP) des Landes Sachsen- Anhalt, 
 Regionaler Entwicklungsplan (REP). 

7.2 Bestimmung des Prüfungsumfanges (Scoping) 

Parallel zur Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. (1) BauGB wurden die Behör-
den zur Äußerung über den erforderlichen Umfang und Detailierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. (4) BauGB aufgefordert.  
 

Grundsätze der Bau-
leitplanung 
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weltprüfung 

Umweltbericht 
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Die Stadt Naumburg (Saale) hat auch aufgrund dieser Hinweise für den Bebau-
ungsplan festgelegt, in welchem Umfang und Detailierungsgrad die Ermittlungen 
der Belange für die Abwägung erforderlich sind. 

7.2.1 Planungsziele 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ wird das Ziel der Schaffung der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit für den Neubau des Landesweingutes unter Berücksichtigung der 
Belange der angrenzenden Nutzungen im Klostergelände verfolgt. Insbesondere 
gelten für den Plangeber folgende Ziele: 
 

- städtebauliche Einfügung der Anlagen, Gebäude und Einrichtungen des 
Landesweingutes, 

- Berücksichtigung des baulichen Bestandes des historisch gewachsenen 
Klostergeländes, 

- Sicherung einer geordneten Erschließungssituation für das Klostergelände 
in Verflechtung mit den Anforderungen des Landesweingutes, 

7.2.2 Standorte, Art und Umfang der geplanten Vorhaben 

Der Bebauungsplan setzt folgende baulichen und umweltrelevanten Entwicklungen 
als zulässig fest: 
 

STANDORT 
UMFANG 

FLÄCHE IN M² 
REAL  VERSIEGELBARE 

FLÄCHE IN M² 

Sonstiges 
Sondergebiet 

5.294 
4.764,6 

(bei Kappungsgrenze GRZ 0,9) 

Verkehrsflächen 4.070 4.070 

Grünflächen 10.824 0 

SUMME 20.244 8.834,6 

 
Unter Berücksichtigung des bestehenden Versiegelungsgrades und der Anforde-
rungen der avisierten Nutzung des Neubaus des Landesweingutes ergibt sich die 
Möglichkeit einer Neuversiegelung von ca. 1.934 m² für den Bereich des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes.  
Folgende Flächenwerte liegen hierbei zugrunde: 

 bestehende Versiegelung: 2.830,4 m² 
(davon 1.688,4 Straßen und Wege sowie 1.142 m² Gebäude) 

 aktuelle Festsetzungen:  4.764,6 m² 
 
Eine weitere Neuversiegelungsmöglichkeit im Geltungsbereich des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ besteht im 
flächenmäßig kleinen Bereich der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
VF 5 bzw. des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes GFLR. Hier können ca. 130 m² 
neu versiegelt werden. 
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7.3 Ziele des Umweltschutzes in Fachgesetzen und Fachplänen 

7.3.1 Umweltschutzziele in Fachgesetzen und Fachplänen 

Die in den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes sind darzustellen. Die Beschreibung, wie diese Ziele und die Um-
weltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden, erfolgt nach der Bewertung 
der Umweltauswirkungen, der Darstellung möglicher Ausgleichsmaßnahmen und 
nach der Abwägung. Einschlägige Fachgesetze sind  

- Bundesnaturschutzgesetz [seit Novelle vom 01.03.2010 unmittelbare Wir-
kung]  

- Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA) 
- Bodenschutzgesetz (BBodSchG).  

 
Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung normiert keine Umweltquali-
tätsziele, sondern schreibt die Durchführung von Umweltprüfungen bei bestimmten 
Vorhaben vor. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz wirkt in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege und 
zur Anpassung anderer Rechtsvorschriften vom 29.07.2009 [BGBl I S. 2542], in 
Kraft getreten am 01.03.2010, für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes unmittelbar.  
Folgende Ziele werden benannt: 

- naturnah geprägte Räume haben einen Eigenwert, sie sollen in ihrem Be-
stand geschützt, gepflegt, entwickelt und soweit erforderlich wiederherge-
stellt werden, 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit des Naturhaushaltes soll in ihrem Umfang erhalten bleiben, 

- die Tier- und Pflanzenwelt soll in ihren Lebensräumen nicht beeinträchtigt 
werden. 

 
Das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten vom 17. März 1998 - Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG - gibt 
folgende umweltrelevanten Ziele vor: 

- Bodenfunktionen sollen gesichert oder wiederhergestellt werden, 
- schädliche Bodenveränderungen sollen abgewehrt werden, 
- Altlasten und aus ihnen resultierende Gewässerverunreinigungen sollen 

saniert werden, 
- bei Eingriffen in den Boden soll die Beeinträchtigung der natürlichen Bo-

denfunktionen und des Zeugniswertes des Bodenaufbaues so weit als 
möglich vermieden werden. 

7.3.2 Schutzobjekte gemäß Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

Das Bundesnaturschutzgesetz definiert bestimmte Schutzkategorien. Diese sind, 
sofern sie im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landeswein-
gut Kloster Pforta“  auftreten, als Ziel des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 
 
Das BNatSchG definiert folgende Schutzkategorien: 

§ 23 Naturschutzgebiete 
§ 24 Nationalparke, Nationale Naturmonumente 
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schutzes 

BNatSchG 
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§ 25 Biosphärenreservate 
§ 26 Landschaftsschutzgebiete 
§ 27 Naturparke 
§ 28 Naturdenkmäler 
§ 29 Geschützte Landschaftsbestandteile 
§ 30 Gesetzlich geschützte Biotope 

7.3.3 Naturschutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich kein Naturschutzgebiet. Das 
nächstgelegene Naturschutzgebiet  „Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen“ 
(STNSG0198) befindet sich in ca. 170 m Entfernung (südöstlich) des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplangebietes und ist deckungsgleich mit der Abgrenzung 
des FFH-Gebietes Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen. Aufgrund dieser Entfernung 
wurden von Seiten der zuständigen Naturschutzbehörde die Erarbeitung arten-
schutzrechtlicher Gutachten im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gefordert, um 
die Belange der Schutzzwecke des Naturschutzgebietes sowie des FFH-Gebietes 
in Nachbarschaft zum Vorhabengebiet zu sichern. Die Gutachten sind als Anlagen 
2, 3 und 4 zur Begründung beigefügt. 

7.3.4 Landschaftsschutzgebiet gemäß § 26 BNatSchG 

Der Geltungsbereich liegt in keinem Landschaftsschutzgebiet, grenzt allerdings 
direkt an das LSG „Saale“ (STLSG0034BLK). Aufgrund der Lage des Bebauungs-
planes innerhalb der Einfriedungen (Mauern) des ehem. Klosters Pforta und der 
somit gegebenen klar definierten räumlichen Trennung sowie der avisierten Nut-
zung, welche sich nicht nachteilig auf das Landschaftsschutzgebiet auswirkt, kann 
davon ausgegangen werden, dass auch nach Vollzug des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ gem. § 26 
BNatSchG das Landschaftsschutzgebiet nicht nachteilig betroffen ist. 

7.3.5 Nationalpark gemäß § 24 BNatSchG, Biosphärenreservat gemäß 
§ 25 BNatSchG, Naturpark gemäß § 27 BNatSchG 

Nationalparks, Biosphärenreservate gemäß BNatSchG sind im Geltungsbereich 
und seiner weiteren Umgebung nicht ausgewiesen. Das Plangebiet liegt im Natur-
park Saale-Unstrut-Triasland, dessen Betroffenheit ebenfalls nicht gegeben ist. 

7.3.6 Naturdenkmäler gemäß § 28 BNatSchG 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes treten keine Naturdenkmäler und Flä-
chennaturdenkmäler auf. Das nächstgelegene Naturdenkmal „ND0113BLK“ (Pla-
tane in Schulpforte) befindet sich in ca. 80 m südlich des Geltungsbereiches und 
die nächstgelegenen Flächennaturdenkmäler „STNDF0001BLK“ (Galgenberg) und 
„STFND0067BLK“ (Auenlandschaft an der Kleinen Saale) in ca. 700 bzw. 400 m 
Entfernung. Aufgrund dieser Distanzen in Verbindung mit der avisierten Nutzung 
kann davon ausgegangen werden, dass auch nach Vollzug des Bebauungsplanes 
Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ gem. § 28 BNatSchG das Natur-
denkmal und die Flächennuturdenkmäler nicht nachteilig betroffen sind. 

7.3.7 Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 weist kei-
ne geschützten Landschaftsbestandteile auf. 
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7.3.8 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG 

Direkt angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich mit 
der Streuobstwiese ein geschütztes Biotop, das in seinem Bestand durch die Fest-
setzungen nicht beeinträchtigt wird und somit keinerlei negativen Veränderung 
unterliegt. 

7.3.9 Natura 2000 

Im Netz „Natura 2000“ werden kohärente besondere Schutzgebiete zusammenge-
fasst. Dieses Netz wird innerhalb der EU entwickelt. Es hat den länderübergreifen-
den Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer 
natürlichen Lebensräume zum Ziel. Im Einzelnen betrifft dies FFH- (Richtlinie 
92/43/EWG) und SPA- (Special Protection Areas – 79/409/EWG-
Vogelschutzrichtlinie) Gebiete. 
Das nächste FFH-Gebiet „Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen“ (FFH0153LSA) befin-
det sich ca. 170 m entfernt vom Plangebiet. Mögliche Auswirkungen durch die 
Planung auf das Flora-Fauna-Habitat sind im Rahmen entsprechender arten-
schutzrechtlicher Gutachten erörtert worden, um die Belange der Schutzzwecke 
des Naturschutzgebietes sowie des FFH-Gebietes in Nachbarschaft zum Vorha-
bengebiet zu sichern. Die Gutachten sind als Anlage 2 und Anlage 3 zur Begrün-
dung beigefügt. 

7.4 Grundlagen 

7.4.1 Allgemeines 

Laut der naturräumlichen Gliederung Deutschlands befindet sich der Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 im Halle-Naumburger 
Saaletal nahe dem Übergang zu den Ilm-Saale-Muschelkalkplatten. Die Land-
schaftsform ist gekennzeichnet durch die bei Bad Kösen relativ schmale Talaue 
der Saale, welche sich tief in die Schichtstufenlandschaft des Muschelkalks ein-
schneidet. Als Bodenformen haben sich entsprechend Vega- und Gleyböden aus-
gebildet. Geprägt ist der Naturraum durch intensive Grünlandnutzung sowie den 
Weinanbau in der fast gänzlich waldfreien Talaue.  

7.4.2 Lage im Raum 

Das Untersuchungsgebiet des Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut 
Kloster Pforta“ liegt westlich der Stadt Naumburg an der B 87 auf etwa halbem 
Weg in Richtung Bad Kösen. Nördlich der B 87 erstreckt sich das Flussbett der 
Saale. Südlich schließen unmittelbar die bewaldeten Hänge der Saale-Ilm-Platten 
an. 

7.4.3 Potenziell natürliche Vegetation 

Für die potentiell natürliche Vegetation des Planungsraumes kann von geschlos-
senen Waldbeständen ausgegangen werden, diese sind im Planungsgebiet und 
seinem Umfeld nicht mehr vorhanden. 
Die beherrschende Vegetation wäre ein subkontinental getönter Laubmischwald, in 
dem Linden, Traubeneichen und Hainbuchen dominieren. Pflanzensoziologisch 
wären diese Verbände dem Tilio-Carpinetum bzw. dem Tilio-Quercetum zuzuord-
nen. Bezüglich dieser Wälder bleibt festzustellen, dass sie wegen der hohen Bo-
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denfruchtbarkeit der Standorte fast vollständig gerodet und in Ackerland bzw. Bau-
landflächen überführt sind. 
Eine natürliche Vegetation konnte sich infolge der genannten Nutzung nicht entwi-
ckeln. Innerhalb des Untersuchungsgebietes kam es im Zuge der anthropogenen 
Nutzung zu keiner standorttypischen Entwicklung der Flora. 

7.5 Bestandsaufnahme und Bewertung der Auswirkungen auf die 
Schutzgüter 

In Bezug auf die Anforderungen an einen Umweltbericht im Rahmen der Bebau-
ungsplanung und der notwendigen Tiefe der Untersuchungen wurden die einzel-
nen Schutzgüter nach folgender Methodik ausgewertet: 
 
 Ausgewertete Unterla-

gen 
Inhalte 

Boden 
Auswertung von Bo-
den- und topografi-
schen Karten  

Ermittlung der Bodeneigenschaften und 
Funktionen 

Fläche 

Auswertung Boden- 
und topografische 
Karten, eigene Erhe-
bungen 

Flächeninanspruchnahme, Flächenver-
siegelung 

Oberflächen-
wasser/ 
Grundwasser 

eigene Erhebungen 
Bedeutung und Empfindlichkeit der 
Wasser- und Grundwasservorkommen 

Klima/Luft eigene Vorortanalysen 

Beurteilung des Einflusses der Maß-
nahme auf das Lokalklima; 
Beurteilung des Einflusses der Maß-
nahme in Bezug auf das Mikroklima 

Flora und 
Fauna 

eigene Vororterhebun-
gen zu Biotopen, Flo-
ra, Fauna 

Ermittlung und Bewertung des Artenin-
ventars in Bezug auf die räumlichen und 
ökologischen Zusammenhänge 

Landschafts-
bild 

eigene Erhebungen 

Erfassung und Bewertung des Land-
schaftsbildes des UG und seiner Umge-
bung sowie Darstellung vorhandener 
Vorbelastungen  

Mensch eigene Erhebungen 
Lärmbelästigungen der Bevölkerung 
durch Überlagerungen, Beeinträchtigun-
gen der Erholungsfunktion 

Kultur- und 
Sachgüter 

eigene Erhebungen 
Beeinträchtigung von Kultur- und Sach-
gütern durch die Baumaßnahme 
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7.5.1 Boden 

Der Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ liegt in der 
Bodenregion der Auen Bodenlandschaften, die den Bereich um die Flüsse in 
Sachsen-Anhalt prägen. 
Auenböden sind indirekt durch menschliche Tätigkeit entstanden. Sie sind wegen 
ihrer Lage in den Flussauen mehr oder weniger von den Wasserständen in den 
Flüssen abhängig (Bodenatlas, Land Sachsen-Anhalt, 1999).  
In den Auen dominieren Vega- und Gley-Bodengesellschaften. In den Niedertras-
sen sind Gleye und Braunerde-Gleye und im Dünensand Regosole bis Podsole 
entstanden. 
Das Ertragspotenzial ist gem. Bodenatlas des Landes Sachsen-Anhalt im sehr 
hohen Bereich einzuordnen, d.h. der Boden besitzt eine Ackerzahl von ca. 81-100 
und wird mit einer reichen Nährkraftstufe eingestuft.   
 
Das Schutzgut Boden wird in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. (4) BauGB von den 
Formulierungen des Bundesbodenschutzgesetzes vom 12.07.1999 bestimmt. 
Bodenmaterial ist gemäß § 2 Nr. 1 BBodSchG Material aus Böden und deren Aus-
gangssubstraten einschließlich Mutterboden, das im Zusammenhang mit Baumaß-
nahmen oder anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben, abgescho-
ben oder behandelt wird.  
Das Schutzgut Boden ist durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Neu-
bau Landesweingut Kloster Pforta“ vor dem Hintergrund der bisherigen Nutzung 
des Areals wenig betroffen, da in einem sehr stark durch anthropogene Einflüsse 
vorbelasteten Bereich nur ein verhältnismäßig geringer Teil an Neuversiegelung 
planungsrechtlich gesichert wird. Das Verfahren des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 14 beinhaltet eine mögliche Neuversiegelung von maximal ca. 
2.000 m² (siehe Punkt „Standorte, Art und Umfang der geplanten Vorhaben“). 
Zudem erfährt das Schutzgut Boden durch die Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens eine nicht unerhebliche Aufwertung, da für den 
deutlich überwiegenden Teil des Plangebietes natürlichere Strukturen festgesetzt 
werden. Es wird eine Konzentration der notwendigen Versiegelung auf die kleinst-
mögliche Fläche angestrebt, um einen möglichst großen Teilbereich hinsichtlich 
der Belange des Bodenschutzes durch eine naturnahe Gestaltung aufzuwerten. 
Dies entspricht dem Grundsatz des sparsamen und schonenden Umgang mit 
Grund und Boden. 
Somit wird durch die festgesetzten Grünstrukturen ein höherer Biotopwert im Ge-
gensatz zum Bestand erreicht. Dies hat zur Folge, dass der Boden aufgelockert 
wird und somit eine bessere Durchlüftung und Aufnahmefähigkeit bzw. Wasser-
speicherung des Bodens erreicht wird. Zudem werden die chemisch physikali-
schen Eigenschaften verbessert. Damit einhergehend ist eine bessere Durchwur-
zelung und höhere natürliche Nährstoffanreicherung bzw. –speicherung des Bo-
dens zu erwarten. Resultierend daraus wird die Qualität und Widerstandsfähigkeit 
der darauf wachsenden Pflanzen zunehmen, eine natürliche und nachhaltige 
Struktur entstehen und somit ein optimaler Lebensraum für verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten geschaffen.  
Somit wird in Teilen eine Verbesserung für das Schutzgut Boden erreicht.  
Es kann somit davon ausgegangen werden, dass das Schutzgut Boden durch den 
Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ insgesamt nicht 
erheblich nachteilig betroffen ist. 
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7.5.2 Fläche 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 2,0 ha. Die 
Fläche verfügt bereits über bestehende anthropogen geprägte Nutzungsstrukturen 
und befindet sich innerhalb des Klosterareals, welcher dem Ortsteil Schulpforte 
zugehörig ist.  
 
Ein bedeutender Anteil der im Geltungsbereich der Planung hauptsächlich bereits 
aktiven Nutzungen werden lediglich planungsrechtlich gesichert und dementspre-
chend nicht beeinflusst.  
Das Areal, welches innerhalb des Geltungsbereiches der Planung für den Neubau 
des Landesweingutes vorgesehen ist, befindet sich im östlichen Plangebiet und 
besteht im wesentlichen aus dem sonstigen Sondergebiet und einer Grünfläche. 
Die Anordnung des neuen Baugebietes berücksichtigt die denkmalgeschützte Um-
gebung und ordnet sich städtebaulich harmonisch darin ein. 
Im Rahmen der Festsetzungen ist eine Neuversiegelungsmöglichkeit von etwa 
2.000 m² möglich (konkrete Zahlen siehe Kapitel 7.2.2 Standorte, Art und Umfang 
der geplanten Vorhaben).  
Die Entwicklung des Standortes durch das Vorhaben ist mit den Zielen der Raum-
ordnung abgestimmt. Eine den Zielen der Raumordnung entgegenstehende Inan-
spruchnahme von Bauland liegt demnach nicht vor.  
Es kann davon ausgegangen werden, dass das Schutzgut Fläche durch die Pla-
nung insgesamt geringfügig nachteilig betroffen ist. Jedoch erfolgen die Festset-
zungen auf Grundlage der konkreten Vorgaben des interdisziplinären Realisie-
rungswettbewerbes, welcher kompakte Baustrukturen und eine räumliche Konzent-
ration der erforderlichen baulichen Anlagen neben den großzügigen Freiflächen 
vorsieht. 

7.5.3 Oberflächenwasser / Grundwasser 

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ liegen keine Gewässer I. oder II. Ordnung und keine 
wasserwirtschaftlichen Anlagen. 
Das nächstgelegene Gewässer ist der Nebenarm der Saale „Kleine Saale“, wel-
cher teilweise in nur ca. 50 m Entfernung an den Geltungsbereich angrenzt. 
 
Untersuchungen des Baugrundes ergaben, dass der Grundwasserspiegel im Plan-
gebiet bei etwa 1,5 bis 1,6 Meter (Messung Oktober 2017) unter der Eroberfläche 
liegt. Bei einer weiteren Messung im August 2018 lagen die Wasserstände ca. 0,5 
bis 1,0 Meter tiefer. Die Wasserstände im Bereich Schulpforte korrespondieren 
aufgrund der Nähe zur Saale mit deren Wasserständen. Aufgrund der Lage des 
Standortes in der Flussaue sind für die Grundwasserstände die Abflussverhältnis-
se der Vorflut als maßgebend anzusehen. Der höchstmögliche Grundwasserstand 
HHGW ist demzufolge dem Hochwasserstand der Saale bzw. der Kleinen Saale 
gleichzusetzen, sofern sich nicht aus den vorhandenen Wasserständen höhere 
Werte ergeben. Insbesondere bei längeren Niederschlagsperioden und nach der 
Schneeschmelze muss mit einem entsprechenden Anstieg des Wasserspiegels 
gerechnet werden. 
Insgesamt wird die Durchlässigkeit der Schotter jedoch als groß bis sehr groß ein-
geschätzt, saisonal und niederschlagsabhängig sind über bindigen Lagen jedoch 
Schicht- und Stauwässer möglich. 
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Das Schutzgut Oberflächenwasser in Form von Fließgewässern I. oder II. Ordnung 
sowie Standgewässern ist durch die Einhaltung des Gewässerrandstreifens nicht 
von dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut 
Kloster Pforta“ betroffen. Das Schutzgut Grundwasser hingegen wird durch den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 beeinflusst. Die bautechnisch notwen-
dige Beachtung der Hinweise und Empfehlungen der Baugrunduntersuchung füh-
ren jedoch zu keinen negativen Auswirkungen der Festsetzungen des Vorhabens 
auf das Schutzgut Grundwasser.  

7.5.4 Klima / Luft 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Grenzbereich vom atlantischen zum kontinenta-
len Klimagebiet südlich des mitteldeutschen Trockengebietes im Bereich des ost-
deutschen Binnenlandklimas in der gemäßigten Klimazone. Dies bedingt ein deut-
lich subkontinental getöntes Klimagebiet. Dieser subkontinentale Charakter wird 
geprägt durch relativ geringe Niederschläge und ein ausgesprochenes Som-
mermaximum derselben. Die mittleren Jahressummen der Niederschläge schwan-
ken zwischen 580 und 650 mm. 
Die Jahresmittel der Lufttemperatur liegen im Untersuchungsgebiet bei 8,5°C - 9,0° 
C. Die mittlere Juli-Temperatur liegt um 18° C, das Januar-Mittel um 0° C. 
Das Untersuchungsbiet ist durch den Klimatoptyp Ackerfläche geprägt. 
 
Für das lokale Klima sind die Kaltluftentstehungsgebiete und –bahnen von Bedeu-
tung. Kaltluft entsteht hauptsächlich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen und sinkt 
in Anpassung an die topografischen Verhältnisse in Täler.  
Insofern ist das lokale Kleinklima durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ nicht betroffen. 
Aufgrund der Lage im Raum und in weiten Teilen bereits vorhandener Bebauung 
findet keine Beeinträchtigung statt.  
Es kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben keine nachteiligen 
Auswirkungen hinsichtlich der Luftqualität entstehen.  

7.5.5 Flora / Fauna 

Das Untersuchungsgebiet wird durch Grünland-/Gartennutzung kleinere Scherra-
senflächen, einzelne Baumbestände und bestehende Versiegelungen durch Ge-
bäude, Plätze und Wege/Straßen bestimmt. Begrenzende Strukturen für die Nut-
zung sind die Bebauung des ehemaligen Klosterhofes im Westen, nördlich und 
östlich die Einfriedung (Mauer) des ehemaligen Klosters Pforta und südlich der 
Kleinen Saale sowie weitere Bestandsbebauung. Es entspricht einem dörf-
lich/ländlich geprägten Bereich. 
 
Typische Vertreter des ländlich, anthropogen geprägten Bereichs sind Singvögel, 
wie beispielsweise Amseln (Turdus merula), Meisen (Peridae), Haussperlinge 
(Passer domesticus), Tauben (Columbidae), etc., also fast ausschließlich Vertreter 
der Avifauna. Diese Vertreter benötigen keine vielfältigen, kleinräumigen oder ex-
tensiv genutzten Habitatstrukturen und sind sehr anpassungsfreudig. 
Da der Geltungsbereich bereits vor Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes stark anthropogen geprägt ist und bereits eine hohe Nutzungsdichte 
aufweist, sind im Untersuchungsgebiet keine Arten, welche hohe Ansprüche an 
ihre Habitatstrukturen voraussetzen, zu erwarten. 
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Weiterhin leitet sich aus dem Fehlen von Alt- und Starkholz im erforderlichen Maß 
nicht nur im Untersuchungsgebiet, sondern auch weit darüber hinaus kein Bio-
topverlust für Arten wie Eremiten oder Greifvögel, da sie in diesem Landschafts-
raum keine Brut und Rastplätze vorfinden. Alle im Gebiet anzutreffenden Arten 
dieser Artengruppen finden hier bereits in der Bestandssituation keine guten Be-
dingungen. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zur Vorentwurfsfassung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ wurde 
von Seiten der zuständigen Naturschutzbehörde die Erarbeitung artenschutzrecht-
licher Gutachten (Avifauna, Zauneidechsen, Fledermäuse) gefordert. Mit den Ar-
tenschutzbeiträgen wurde geprüft, inwieweit die artenschutzrechtliche Zulässigkeit 
für die Errichtung neuer Gebäude im Plangebiet gegeben ist. Gemäß des Arten-
schutzbeitrages (Anlage 3) ist bei keinen relevanten Arten von Verletzungen der 
Verbotstatbestände auszugehen, wenn die im Gutachten formulierte Vermei-
dungsmaßnahme2 berücksichtigt wird.. Vom Gesetzgeber vorgesehene vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind nicht notwendig.  
Im Ergebnis der faunistischen Untersuchung (Anlage 2) ist bei Einhaltung von 
Maßnahmen3 nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population der 
Avifauna auszugehen ist.  
In Bezug auf die Zauneidechse sind im Zuge der Baumaßnahmen aus gutachterli-
cher Sicht Vermeidungsmaßnahmen nicht notwendig, da es zu keinen signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko für Individuen der Zauneideche kommen kann. 
Höhlen- und Halbhöhlenbrüter konnten weder in, bzw. an Bestandsgebäuden, 
noch im restlichen Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. 
Im näheren Umfeld des Geltungsbereiches (ca. 200 m) ist gemäß Beiplan „Arten 
und Biotope“ zum Flächennutzungsplan Naumburg vom 11.02.2015 ein Fundort 
wertgebender Arten angegeben. Es handelt sich hierbei um die Gattung der 
Mammalia (Säugetiere) und speziell um die Art der Chiroptera (Fledermäuse).  
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 sind keine Einschränkun-
gen dieser Art zu erwarten, da sich innerhalb des Geltungsbereiches keine Wo-
chenstuben oder Sommerquartiere der Chiroptera befinden. Das artenschutzrecht-
liche Gutachten, welches sich mit den Belangen der Fledermäuse befasst (Anlage 
4), belegt konkret, dass diese Art keine Habitate im Geltungsbereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ 
besetzt.  
Als eventuelle Leitstruktur für diese Art (Chiroptera) könnte sich die westlich an das 
Plangebiet angrenzende Streuobstwiese herausstellen. Da die bauliche Entwick-
lung, welche der Bebauungsplan als zulässig festsetzt, allerdings in einigem Ab-
stand jenseits der bestehenden Bebauung des ehemaligen Klosterhofes stattfindet, 
ist nicht von Auswirkungen durch das Neubauvorhaben auf die potenzielle Leit-
struktur auszugehen. Dadurch sind keine negativen Auswirkungen auf die Chirop-
tera zu erwarten. 
 
 
 

                                                      
 
2 Die Baufeldberäumung (Gehölzentfernung, Rodung und Gebäudeabbruch) erfolgt in der Zeit zwi-
schen Oktober und Februar. Damit soll verhinderrt werden, dass es im Bereich der Fauna zu einer 
Beeinträchtigung während der Fortpflanzungszeit kommen kann. 
3 keine Fällung von Bäumen in der Zeit von Anfang März bis Ende Oktober. 
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Die Biotopausstattung des Plangebietes kann anhand verschiedener Bewertungs-
kriterien in eine Skala eingeordnet werden. Bewertungskriterien sind: 

- der Grad an Natürlichkeit und Wiederherstellbarkeit 
- Strukturvielfalt innerhalb des Biotops 
- der Verbreitungsgrad und daraus folgend die Schutzwürdigkeit 

 
Bedeu-
tung 

Wert-
stufe 

Beschreibung (Kriterien, Beispiele) 

hoch 1 sehr naturnah, wenig anthropogener Einfluss, keine Versiegelung 
hohes Art- und Biotoppotenzial, strukturreich 
sehr hoher Anteil an seltenen Arten [Rote Liste Arten] 
Auftreten von gesetzlich geschützten Biotopen [NatSchG LSA] 
mehrere Wuchshorizonte, Saumbiotope, Vernetzung, Altholz- und Tot-
holzbestände  

mittel 2 naturbetont, relativ hohe Artenzahl, ausgeprägte Strukturvielfalt, stand-
ortgerechte 
Pflanzen, Kleinstbiotope, hoher Anteil an seltenen Tier- oder Pflanzen-
gesellschaften 
Sukzessionsflächen 

mittel 3 bedingt naturnah, mittlere Artenausstattung, durchschnittlicher Anteil 
seltener Arten oder Gesellschaften, wiederherstellbar 

gering 4 naturfern, stark anthropogen [durch menschliche Nutzung] beeinflusst, 
hoher Versiegelungsgrad im Siedlungsbereich, geringe Artenanzahl, 
kaum Kleinstbiotope 
intensive wirtschaftliche Nutzung des Bodens oder der Pflanzen, Forste, 
Pestizideinsatz, standortfremde Pflanzen 

gering 5 künstlich, stark versiegelt, monostrukturiert 
artenarm, keine Kleinstbiotope, keine seltenen Arten vorhanden 

 
Das ökologische Potenzial des Planungsraumes ist im Allgemeinen wegen der 
bestehenden Nutzung und dem fast ausgeschlossenen Vorkommen an Lebens-
räumen für Pflanzen und Tiere als geringwertig einzustufen. 
Aus der oben genannten Bewertungsskala lässt sich folgende Aussage für den 
Naturraum des Untersuchungsgebietes treffen: 
 

Natürlichkeit künstlich 

Art- und Biotoppotenzial artenarm, kaum Kleinstbiotope, strukturarm  

Schutzwürdigkeit / 
Seltenheit 

keine seltenen Arten oder Gesellschaften vorhan-
den, keine Arten der RL LSA  und der FFH-
Richtlinie 

Gefährdungsgrad/ 
Empfindlichkeit 

gegenüber veränderten Umweltbedingungen weit-
gehend unempfindlich 

Wiederherstellbarkeit 5-20 Jahre 

Kriterium 
Erholungspotenzial  

geringer Erholungswert 

 
Aus den oben genannten Kriterien kann abgeleitet werden, dass das Untersu-
chungsgebiet ein stark veränderter und sehr naturferner bis künstlicher Lebens-
raum für Arten und Lebensgemeinschaften ist. Die intensive anthropogene Nut-
zung führt zu einem ökologisch sehr künstlichen Raumgebilde, welches nur wirt-

Biotopausstattung 
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schaftlichen Zwecken dient und eine weitere Intensivierung der Flächen zur Folge 
hat. 
Belastungen durch Verkehrslärm, Bewegung und Schadstoffe treten in unmittelba-
rer Nachbarschaft des Plangebietes auf, insbesondere durch die nördlich gelegene 
B87 und die vorhandenen baulichen Nutzungen des ehemaligen Klosterhofes. 
 
Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie Natura 2000-Gebiete entsprechend 
den Europäischen Richtlinien (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie) sind im Plan-
gebiet nicht gemeldet und ausgewiesen, befinden sich jedoch in der Nähe. Die 
Lage im Raum, die Ausstattung der im Untersuchungsbereich vorkommenden 
Biotoptypen begründen die Notwendigkeit der Erstellung von Gutachten für die 
streng geschützten Arten Fledermaus, Avifauna und Zauneidechsen. Aufgrund der 
räumlichen Nähe zum FFH-Gebiet „Saale-Ilm-Platten bei Bad Kösen“ wurden von 
Seiten der zuständigen Naturschutzbehörde die Erarbeitung artenschutzrechtlicher 
Gutachten im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gefordert, um die Belange der 
Schutzzwecke des Naturschutzgebietes sowie des FFH-Gebietes in Nachbarschaft 
zum Vorhabengebiet bewerten zu können. Die Gutachten sind als Anlagen zur 
Begründung beigefügt. 
Vor diesem Hintergrund war ebenfalls die Nähe zum Fledermaus-Habitat zu be-
werten. Das artenschutzrechtliche Gutachten, welches die Fledermausaktivitäten 
im Plangebiet erfasst (Anlage 4), belegt konkret, dass diese Art keine Habitate im 
Geltungsbereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ besetzt. 
Die nördlich angrenzende Straße sowie die westlich angrenzenden Nutzungen 
verursachen einen erhöhten Lärmpegel und führen zu einer Häufung der anthro-
pogenen Einflüsse auf das Gebiet. Daher ist es auszuschließen, dass es zu einem 
bevorzugten Nahrungshabitat der Rast- und Zugvögel gehört. 
Pflanzen sind im Plangebiet im Wesentlichen in Form von Scherrasen und Einzel-
bäumen vorhanden. 
Das ökologische Potenzial des Planungsraumes ist im Allgemeinen aufgrund der 
vorhandenen Bebauung und der geringen ökologischen Strukturen als geringwertig 
einzustufen. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Flora und Fauna sind daher als gering einzu-
stufen. Dies ist mit dem geringwertigen ökologischen Potenzial im Bestand zu be-
gründen. Durch das Bebauungsplanverfahren werden Festsetzungen definiert, die 
eine ökologischen Steigerung verpflichten und eine Aufwertung der Grünflächen-
ausstattung bewirken werden. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine Steige-
rung der Habitatqualität für die Fauna zu erwarten. Die vorhandene Streuobstwiese 
westlich des Plangebietes wird durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 
14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ nicht negativ beeinträchtigt. Es sind 
daher keine negativen Auswirkungen auf das gem. § 30 BNatSchG gesetzlich ge-
schützte Biotop und eventuelle Nahrungshabitate der Avifauna zu erwarten. 

7.5.6 Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild wird durch die Lage innerhalb der Klostermauern der Ortslage 
Schulpforte geprägt, welche sich hauptsächlich durch Bebauung und einzelne 
Grünstrukturen kennzeichnet. 
Das Planungsgebiet zählt naturräumlich zum Halle-Naumburger Saaletal. Häufig 
besungen in der Zeit der Romantik, ist dieser Saalelaufabschnitt einer der land-
schaftlich reizvollsten. Der Durchbruch durch den Muschelkalk und den Buntsand-

Bewertung der 
Auswirkungen 

Ortslage Schulpforte 



Stadt Naumburg (Saale) - vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 14 
„Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ 

 

Begründung 
ENTWURF 

 
 

 
 

Beschlussvorlage zum 12.12.2018 
Planung: WENZEL & DREHMANN PEM GmbH                                                               Seite 49 von 65 

stein hat streckenweise felsartige Wände und Steilhänge entstehen lassen, die von 
Burgen gekrönt werden. 
Die südexponierten Hänge tragen im Gebiet von der Landesgrenze bis Goseck, 
stellenweise bis Weißenfels, kleinparzellierte Weingärten. Dazwischen streuen sich 
Gebüsche, Hangrestwälder und Trockenrasenhänge. 
Die grünlandgenutzte Aue ist im südlichen Teil fast gänzlich waldfrei. 
Das unmittelbare Landschaftsbild wird momentan durch die bauliche Silhouette 
des Ensembles des ehemaligen Klosters, die nördlichen und östlichen Einfriedun-
gen (Mauern) des ehem. Klosters, die sich südlich anschließende Kleine Saale und 
die westlich liegenden Grünflächen bzw. Nutzgärten geprägt. 
Das Landschafts- und Ortsbild zeichnet sich im Planungsbereich durch Grünflä-
chen, vorhandene Bebauung und versiegelte und teilversiegelte Verkehrsflächen 
aus. 
Das Orts- bzw. das Landschaftsbild ist im Zuge der momentanen Nutzung des 
Plangebietes als nicht optimal zu bezeichnen. Sichtbeziehungen zu wesentlichen 
Strukturen im Umfeld sind auf Grund der vorhandenen Bebauung kaum vorhan-
den. 
 
Der Umweltbelang Landschaft in Form des Landschaftsbildes kann bewertet wer-
den anhand der Kriterien, die auch für die Verordnung von Landschaftsschutzge-
bieten gelten. Das sind die Eigenart [das heißt die Häufigkeit des Auftretens], die 
Vielfalt [das Maß an Struktureinheiten innerhalb des Landschaftsbildes] und die 
Schönheit von Natur und Landschaft. Die Schönheit wird individuell wahrgenom-
men und kann nicht objektiv bewertet werden. 
Der Belang Landschaft und Landschaftsbild ist durch den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ aufgrund der stark 
anthropogen geprägten Bestandsnutzung innerhalb des Geltungsbereiches gering 
betroffen.  
Der Eingriff wird aus folgenden Gründen als nicht erheblich bewertet: 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut 
Kloster Pforta“ wird der Neubau des Landeweingutes auf den Flächen der ehema-
ligen Gärtnerei festgesetzt. Die Erweiterung findet jedoch innerhalb der Einfriedun-
gen (Mauern) des ehemaligen Klosters statt, wodurch das erweiterte Landschafts-
bild nicht beeinträchtigt wird. Im Inneren der Einfriedungen wird die Erweiterung als 
Abrundung der bestehenden Bebauung auf bracheähnlichen Flächen vorgenom-
men, was einer fingerartigen Entwicklung in den Landschaftsraum entgegenge-
wirkt. Dies führt prinzipiell zu keiner nachteiligen Veränderung des Landschaftsbil-
des. Zudem erfolgt eine Aufwertung der Flora durch die Sicherung und Aufwertung 
eines Teils der vorhandenen, östlichen Grünfläche, was eine Strukturierung des 
Landschaftsbildes zur Folge hat und dieses somit positiv beeinflusst. 
Die vorgesehene Bebauung erfolgt nicht jenseits der Gebäudekante der bestehen-
den Turnhalle. Das Einfügen der wahrnehmbaren baulichen Anlagen erfolgt im 
Sinne einer Abrundung und bleibt in der Höhenentwicklung gegenüber den Nach-
bargebäuden zurück, sodass der Neubau des Landesweingutes keine zusätzlichen 
Wirkungen gegenüber des Landschaftsbildes entfaltet. 
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7.5.7 Mensch 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind Aspekte wie Gesundheitsvor-
sorge, Wohnqualität, Erholung und Freizeit, Luftschadstoffe, Gerüche, Lichtimmis-
sionen, Lärmimmissionen und Erschütterungen zu berücksichtigen. 
 
Es ergeht die Situationseinschätzung, dass potenzielle Immissionsorte aufgrund 
ihrer Entfernung und der Nutzungsspezifik des Landesweingutes ohne nennens-
werte Emissionsquellen nicht maßgeblich betroffen sind. Potenziell vom Betrieb 
des Landesweingutes beeinflusste bzw. sensible Nutzungen im Umfeld des Lan-
desweingutes befinden sich westlich des Gewerbebetriebes der Bauhütte Naum-
burg. So befinden sich eine Wohnbebauung in ca. 70 Metern sowie das Gebäude 
des Internates III ebenfalls in ca. 70 Metern Entfernung von der Betriebsstätte des 
Landesweingutes. Eine weitere Wohnnutzung befindet sich östlich des Internatge-
bäudes III in ca. 60 Metern Entfernung zur Betriebsstätte des Landesweingutes. 
Folgende Karte ordnet die maßgeblichen Immissionsorte im Umfeld des Plange-
bietes ein. 
 

 
 
Die Immissionsorte werden hinsichtlich ihrer Schutzwürdigkeit im Sinne eines all-
gemeinen Wohngebietes bzw. Mischgebietes eingeordnet. Diese Einordnung folgt 
aus der Nachbarschaft zum Gewerbe bzw. Handwerk. Zwischen dem Landes-
weingut und den genannten sensiblen Nutzungen (relevante Immissionsorte) be-
finden sich die denkmalgeschützten Gebäude der Bauhütte Naumburg, welche 
aufgrund ihrer Lage und Ausrichtung eine schallabschirmende Funktion aufweisen. 
Demnach kommt es nicht zu einer freien Schallausbreitung in Richtung der rele-
vanten Immissionsorte. Der Betrieb der Bauhütte Naumburg ist als Emittent einzu-
ordnen und begründet eine bestehende Vorbelastung. 
Die DIN 18005-1 enthält orientierende Aussagen zum Schallschutz im Städtebau, 
wonach sich Orientierungswerte für eine städtebauliche Planung entnehmen las-
sen. Darüber hinaus ist hier die TA Lärm heranzuziehen. Für die konkrete Zulas-
sung von Einzelvorhaben lassen sich hieraus keine verbindliche Aussagen ent-
nehmen, jedoch lässt sich eine erste Einordnung vornehmen.  
Für die oben genannte Einstufung der Immissionsorte ergeben sich gemäß Tabelle 
nach Ziffer 6 der TA Lärm schalltechnische Immissionsrichtwerte für Tag und 
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Nacht, wovon hier lediglich der Tageswert relevant ist, da kein Nachtbetrieb erfolgt. 
Die Tabelle gemäß Ziffer 6 TA Lärm befindet sich im Anschluss an den nächsten 
Absatz. 
Die Norm DIN 18005-1 enthält eine Abstandstabelle (Tabelle 2), unter deren Be-
rücksichtigung es zwischen einem geplanten Gewerbe und schutzwürdigen Wohn-
nutzungen in der Regel nicht zu schalltechnischen Konflikten kommt. Hierbei wer-
den Geräusche aus einem Industriegebiet und Geräusche aus einem Gewerbege-
biet unterschieden. Für den Betrieb des Landesweingutes ist aufgrund der geplan-
ten Nutzungsspezifik hier maximal eine Einordnung in eine Gewerbegebiet gege-
ben. Darüber hinaus spielt die Flächengröße eine Rolle, wonach der Betrieb des 
Landesweingutes eine Größe von unter einem Hektar eingeordnet wird. Auf dieser 
Grundlage ergehen für die Einhaltung von Beurteilungspegeln am Immissionsort 
Abstände zwischen Immissionsort und dem Rand des Gewerbegebietes. Die Ta-
belle 2 gemäß DIN 18005-1 befindet sich unter der Tabelle gemäß Ziffer 6 der TA 
Lärm. 
 

Nutzungen Tag Nacht 

Industriegebiete 70 dB(A) 

Gewerbegebiete 65 50 

urbane Gebiete 63 45 

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 60 45 

allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und Pfelegean-
stalten 

45 35 

Tabelle Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm Ziffer 6 
 

Fläche  
ha 

Beurteilungspegel am Immissionsort für Geräusche aus 
Industriegebiet / Gewerbegebiet (in dB(A)) 

60/ 55 55/ 50 50/ 45 45/ 40 40/ 35 35/ ... 

 Abstand vom Rand des Gebietes (m) 

1 25 50 100 200 350 600 

2 30 70 150 300 500 800 

5 35 95 200 400 700 1200 

10 40 100 300 550 950 1500 

20 50 150 400 700 1200 1900 

50 60 200 550 1000 1700 2600 

100 70 300 700 1300 2100 3100 

200 80 350 850 1600 2500 3600 

500 95 450 1100 2000 3100 4400 

Tabelle 2 aus der DIN 18005-1 
 
In Anwendung der aufgeführten Tabellen ergibt sich ein Mindestabstand von der 
zu schützenden Nutzung vom Rand eines Gewerbegebietes ohne Geräuschkon-
tingentierung bei (hier nicht vorliegender) ungehinderter Schallausbreitung (freier 
Sichtverbindung) von 25 Metern für Nutzungen gemäß eines allgemeinen Wohn-
gebietes. Bei einer Einstufung des Immissionsortes in ein Mischgebiet bestehen 
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gemäß der DIN 18005-1 keine Anforderungen hinsichtlich der entsprechenden 
Abstände. In den oben stehenden Tabellen sind die zutreffenden Einträge markiert 
(graue Untersetzung). Selbst bei einer Einstufung in Richtung höherer Schutzwür-
digkeit (z.B. reines Wohngebiet) sind die bestehenden Abstände in Anwendung der 
DIN 18005-1 ausreichend. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Lärmemissionen des Betriebes des Landes-
weingutes die bestehende Vorbelastung infolge des Betriebes der Bauhütte 
Naumburg an den genannten Immissionsorten zu keiner Intensivierung der Belas-
tung führt. Hierbei spielt auch eine Rolle, dass ein Nachtbetrieb des Landeswein-
gutes nicht erfolgt und somit die Nachtaktivitäten am Standort als seltene Ereignis-
se gemäß der TA Lärm beurteilt werden. Der konkrete Nachweis darüber muss 
jedoch  auf der Vorhabenebene erfolgen. 
 
Der Betrieb des Landesweingutes und die damit verbundenen Arbeitsprozesse 
finden in geschlossenen Räumen bzw. Behältern statt. Somit breiten sich keine 
Emissionen infolge von Gährungs- und sonstigen Prozessen aus. Von einer durch 
den Betrieb hervorrufbaren Geruchsbelastung ist demnach nicht auszugehen.  
 
Die genehmigte Kapazität des Besucherparkplatzes beinhaltet die gesamte touriti-
sche Entwicklung am Standort Schulpforte mit einem zu erwartenden Besucher-
strom von mindestens 100.000 Besuchern pro Jahr. Der Neubau des Landeswein-
gutes am Standort Schulpforte ordnet sich in diese gesamte touristische Entwick-
lung ein und führt demnach nicht zu einem zusätzlichen Bedarf an Stellplätzen. 
 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut 
Kloster Pforta“ ist nicht von einer Erhöhung negativer Einflüsse, wie Gerüchen, 
Luftschadstoffen, Lärmimmissionen oder Erschütterungen auszugehen. Da das 
Plangebiet auf Grund seiner Größe und Lage auch keinen hochwertigen Natur-
raum zerschneidet oder negativ beeinflusst, kann auch nicht von einer Beeinflus-
sung individueller Erholungs- oder Freizeitwerte ausgegangen werden. Die Wohn-
qualität wird für die umliegende Bebauung nicht beeinträchtigt, zumal diese durch 
eine nahezu geschlossene Bestandsbebauung von den neuen Nutzungen abge-
schirmt wird.  
 
Es kann somit nicht von negativen nachhaltigen Auswirkungen durch den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ 
ausgegangen werden.  
Der konkrete Nachweis darüber ist Bestandteil der Vorhabenebene. 

7.5.8 Kultur- und Sachgüter 

Das Plangebiet ist Teil einer eingetragenen Sachgesamtheit denkmalgeschützter 
Objekte. In diesem Sinne ruft das Neubauvorhaben des Landesweingutes eine 
starke Betroffenheit der Belange des Baudenkmalschutzes hervor. Um negative 
Auswirkungen auf die denkmalpflegerischen Belange des Gebietes zu vermeiden, 
wurde das zuständige Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie sehr frühzei-
tig in den Planungsprozess einbezogen. So wurden die denkmalpflegerischen Be-
lange im Rahmen des begleitenden interdisziplinären Realisierungswettbewerbes 
als Anforderungen eingestellt und gesichert. Vor diesem Hintergrund ist nicht von 
negativen Auswirkungen auf den denkmalgeschützten Bereich auszugehen. 

Geruch 

Verkehr 
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Für das Plangebiet ist ebenfalls eine Verdachtsfläche für archäologische Boden-
denkmale ausgewiesen. Aufgrund der historischen Genese des Vorhabengebietes 
ist eine Betroffenheit archäologischer Belange damit sehr wahrscheinlich. Um die 
Auswirkungen auf das Schutzgut so gering als möglich zu gestalten, werden Bo-
deneingriffe flächenmäßig minimiert. Darüber hinaus werden umfassende Untersu-
chungen und die ggf. erforderliche Dokumentation von Befunden oder deren Ber-
gung dem Bauvorhaben vorangestellt. Damit wird gesichert, dass keine maßgeb-
lich negativen Auswirkungen auf archäologische Sachgüter entstehen. 
 
Das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist durch den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan stark betroffen. Durch die begleitende Einbeziehung des zuständigen 
Landesamtes können maßgeblich negative Auswirkungen allerdings vermieden 
werden. 

7.5.9 Zusammenfassung 

In der nachfolgenden Tabelle werden die Auswirkungen der notwendigen Maß-
nahmen auf die einzelnen Schutzgüter in ihrer Betroffenheit innerhalb des Land-
schaftsraumes bewertet. 
 

Umweltbelange  
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Auswirkungen ergeben sich auch auf die Kultur- und Sachgüter, da sich der Gel-
tungsbereich innerhalb der historischen Mauern des ehemaligen Klosters Pforta 
befindet und in diesem Bereich bedeutende Kultur- und Sachgüter bestehen bzw. 
stark zu erwarten sind. Exakte Aussagen zu den Wirkungen auf das Schutzgut 
Kultur- und Sachgüter können jedoch erst nach entsprechenden Untersuchungen 
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getroffen werden, welche im Vorfeld der Umsetzung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 14 durchgeführt werden sollen. 
Zudem sind Auswirkungen durch die Bodenversiegelung und den damit verbunde-
nen Verlust der aktuellen Bodenfunktion auf die Schutzgüter Boden, Wasser sowie 
Vegetation und Fauna zu erwarten. Durch den im vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ festgesetzten ökologi-
schen Ausgleich werden die Verluste für das Schutzgut Boden jedoch kompen-
siert. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser können durch die Minimierung 
des Versieglungsgrades auf das notwendige Maß kompensiert werden. Die Aus-
wirkungen auf Vegetation und Fauna können ebenfalls durch die Bereitstellung der 
Ausgleichflächen sowie die Verortung des Neubauvorhabens in einem bereits 
technisch sehr stark überformten Bereich kompensiert werden.  

7.6 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes 

7.6.1 Prognose bei Nichtdurchführung 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens würde sich der Umweltzustand der im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan überplanten Flächen größtenteils gemäß der 
starken anthropogenen Vorprägung entwickeln. Das fortschreitende Brachfallen 
der Hauptfläche wäre im günstigsten Fall mit einer geringfügigen Ruderalisierung 
verbunden, was allerdings nicht zu einer maßgeblichen Verbesserung des Um-
weltzustandes führen würde. 
Für einen Großteil der Bestandsflächen wird es bei Nichtdurchführung der Planung 
keine erkennbare Änderung geben. Es bleibt weiterhin bei einer artenarmen und 
ausgeräumten Freifläche mit einer geringen Strukturierung. Infolge der intensiven 
Bewirtschaftung durch den Menschen entwickelt sich keine landschaftstypische 
Artenzusammensetzung. 
Im Ergebnis bleibt eine rudimentär genutzte, teilversiegelte Brachfläche mit stark 
anthropogen bedingten Störeinflüssen für eine natürliche Entwicklung. 

7.6.2 Durchführung des Vorhabens 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan befindet sich in einem durch Siedlungs-
strukturen geprägten Umfeld, welches durch intensive Nutzungen einen geringen 
Wert als natürlicher Lebensraum aufweist. 
Als anlagenbedingter Eingriff ist die Flächenversiegelung und dadurch der Verlust 
aller Bodenfunktionen durch Anlage von Gebäuden sowie versiegelten und teilver-
siegelten Nebenanlagen zu erwarten. Im Zuge der Durchführung kann es in den 
versiegelten Flächen zu einer irreversiblen Zerstörung der Bodentypen und der 
Bodenfunktionen kommen. 
In Relation zu den im Bestand versiegelten und teilversiegelten Flächen wird die-
ser Verlust jedoch relativiert, zumal durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnah-
men im Vergleich zur Bestandssituation ein entsprechend hoher Anteil unversie-
gelter Flächen ökologisch aufgewertet wird. 
Auf Grund der dauerhaften Neuversiegelung durch bauliche Anlagen kommt es zu 
einer latenten Beeinträchtigung der natürlichen Grundwasserneubildung vor Ort. 
Da durch die Böden das anfallende Wasser allerdings kaum zur Grundwasserneu-
bildung beiträgt, kommt es zu keinem erheblichen Eingriff. Bei Beachtung der Re-
gelungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) können erhebliche Be-
einträchtigungen vermieden werden. 

anthropogen über-
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen von störempfindlichen Tier- und Pflanzenar-
ten durch den Bau und Betrieb von baulichen Anlagen sind für keine Tierart zu 
erwarten. Weitere Verluste bzw. die Beeinträchtigung von Biotopstrukturen als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen erfolgen nicht bzw. werden durch die verbindli-
che Festsetzung der Ausgleichsflächen kompensiert. Es sind keine Biotope nach  
§ 30 BNatSchG in Teilen oder im ganzen betroffen. 
In Teilen des Gebietes erfolgt die Anlage von landschaftsprägenden Grünstruktu-
ren standorttypischer Ausprägung. Hierdurch wird es zu einer Minderung der Ein-
griffswirkung im Bereich Boden, Vegetation und somit anschließend der Fauna 
kommen. 
Mit den geplanten Vorhaben ist eine dauerhafte Gestaltung des Landschaftsbildes 
auf Teilen des Gebietes verbunden. Die Einfügung in das Landschaftsbild und 
Wahrnehmbarkeit des Standortes wird durch den Beitrag des interdisziplinären 
Realisierungswettbewerbes positiv beeinflusst. 
Für das Schutzgut Mensch kommt es im Zuge der Durchführung der Maßnahme 
zu keinen maßgeblichen Auswirkungen. 
Die Betroffenheit im Bereich Sach- und Kulturgüter wurde durch die Einbindung 
der Anforderungen des zuständigen Landesamtes im Rahmen des interdisziplinä-
ren Realisierungswettbewerbes dahingehend verarbeitet, dass keine negativen 
Auswirkungen entstehen können bzw. in Hinblick auf die Belange der Baudenk-
malpflege eine Entwurfslösung gefunden wurde, welche die herausragenden Qua-
litäten der bestehenden denkmalgeschützten Gebäude sogar unterstützt. 

7.6.3 Kumulierende Wirkungen mit anderen Plangebieten 

Gemäß Anlage 1 zum BauGB ist für die Durchführung der Planung eine Prognose 
über die Entwicklung des Umweltzustandes infolge der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete zu erstellen.  
 
Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut Klos-
ter Pforta“ ist anzumerken, dass für die direkten benachbarten Lagen des Plange-
bietes keine weiteren Planungen vorhanden bzw. bekannt sind, auf welche bzw. 
von welchen Wirkungen ausgehen können. 
 
Eine Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
ist nach derzeitigem Wissenstand nicht bekannt. Erhebliche Umweltauswirkungen 
im Rahmen der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete liegen demnach nicht vor. 

7.6.4 Auswirkungen der Planung während der Bau- und Betriebsphase 

Mit den Darstellungen der durch die Planung zu erwartenden nachteiligen Umwelt-
auswirkungen sind gemäß Anlage 1 zum BauGB unter Punkt 2b die möglichen 
erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase zu beschreiben. 
 
Während der Bauphase liegen Beeinträchtigungen im Zuge der temporären Flä-
cheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen und Lagerplätze vor. Dabei 
gilt es zu beachten, dass auch eine zeitlich begrenzte Inanspruchnahme von Flä-
chen zu lang wirkender Verdichtung im Boden führen kann. 
 
Während der Bauphase kommt es im Plangebiet zu temporären Auswirkungen, 
welche durch den Baustellenbetrieb hervorgerufen werden. So sind während die-
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ser Zeit, insbesondere durch den Baustellenverkehr und die Baustellenandienung, 
im Bereich der Einfahrt und der Baumaßnahmen temporäre Auswirkungen zu ver-
zeichnen. 
Im Zuge von baustellenbedingten Lärmemissionen kann es temporär vor Ort zu 
Verschiebungen im faunistischen Arteninventar kommen. und besonders stö-
rungsempfindliche Arten verdrängt werden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung 
der Auswirkungen während der Bauphase sind keine nachhaltigen Störungen für 
diese Arten zu erwarten.  
Ebenso sind Bauverkehr und Baustellenandienung für das Schutzgut Mensch rele-
vant, da es temporär zu Auswirkungen auf das Internat kommen kann. Insbeson-
dere die Lärmemissionen während der Bauphase sind hierbei zu nennen. Aufgrund 
der zeitlichen Begrenzung der Auswirkungen sind jedoch keine nachhaltigen Stö-
rungen des Internatbetriebes zu erwarten.  
 
Im Zuge des Betriebes des zu errichtenden Landesweingutes erfolgen, beispiels-
weise durch Lieferungen und Transporte sowie durch betriebliche Abläufe am 
Standort, wahrnehmbare Lärm- und Geruchswirkungen.  
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neubau Landesweingut 
Kloster Pforta“ ergeben sich jedoch keine Lärm- und Geruchsbelästigungen, wel-
che sich erheblich auf schützenswerte umliegende Nutzungen auswirken können. 
Der Standort verfügt über eine separate und ausschließlich für den Betrieb vorge-
sehene Zufahrt, sodass eventuelle Lärmwirkungen sowie auch Verkehrssicher-
heitsrisiken in Bezug auf andere motorisierte und nicht-motorisierte Ziel- und 
Quellverkehre (z.B. Besucher, Schulnutzung, Schulwege) minimiert werden kön-
nen. 
Auch die Geruchsbelästigungen, die durch den Betrieb des Landesweingutes ent-
stehen können, sind für umliegende Nutzungen als nicht erheblich einzustufen, da 
die dafür wesentlichen Produktionsabläufe in geschlossenen Kreisläufen und 
Räumlichkeiten stattfinden. 

7.6.5 Prüfung möglicher Verbotstatbestände 

Es ist zu prüfen und zu prognostizieren, ob durch die beschriebenen Eingriffe 
durch Vorhaben des Bauleitplans lokale Populationen (Vogelschutzrichtlinie mit 
populationsbezogenem Ansatz) bzw. Einzelexemplare (FFH-Richtlinie mit Schutz 
einzelner Exemplare) besonders und streng geschützter Tier- und Pflanzenarten 
beeinträchtigt werden können. Betrachtet wurden die nachgewiesenen Anhang IV- 
Arten der FFH-Richtlinie und die nachgewiesenen besonders und streng geschütz-
ten Brutvögel des § 44 Abs. (5) nach Anhang IV der FFH-RL oder ob europäische 
Vogelarten betroffen sind. 
 
Aufgrund der räumlichen Entfernung zum FFH-Gebiet „Saale-Ilm-Platten bei Bad 
Kösen“ (FFH0153LSA) wurden von Seiten der zuständigen Naturschutzbehörde 
die Erarbeitung artenschutzrechtlicher Gutachten im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung gefordert, um die Belange der Schutzzwecke zu sichern. Die Gutachten 
sind als Anlagen 2, 3 und 4 zur Begründung beigefügt. 
Im Ergebnis der faunistischen Untersuchung (Anlage 2) ist bei Einhaltung von 
Maßnahmen4 nicht von einer erheblichen Störung der lokalen Population der 
Avifauna auszugehen ist.  

                                                      
 
4 keine Fällung von Bäumen in der Zeit von Anfang März bis Ende Oktober. 
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Mit den Artenschutzbeiträgen wurde geprüft, inwieweit die artenschutzrechtliche 
Zulässigkeit für die Errichtung neuer Gebäude im Plangebiet gegeben ist. Gemäß 
des Artenschutzbeitrages (Anlage 3) ist bei keinen relevanten Arten von Verlet-
zungen der Verbotstatbestände auszugehen, wenn die im Gutachten formulierte 
Vermeidungsmaßnahme5 berücksichtigt wird. Vom Gesetzgeber vorgesehene 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) sind nicht notwendig.  
In Bezug auf die Zauneidechse sind im Zuge der Baumaßnahmen aus gutachterli-
cher Sicht Vermeidungsmaßnahmen nicht notwendig, da es zu keinem signifikant 
erhöhten Tötungsrisiko für Individuen der Zauneideche kommen kann. 
 
Nach § 44 BNatSchG ist es verboten: 
 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- 
oder Zufluchtsstätten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-
ren; 

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder 
Entwicklungsformen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, aus-
zugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

 wild lebenden Tieren der streng geschützten Arten und der europäischen Vo-
gelarten an ihren Nist-, Brut-, Wohn-, oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, 
Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören;  

 Standorte wild lebende Pflanzen der streng geschützten Arten durch Aufsu-
chen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen oder 
zu zerstören. 

 
Die vorliegende Erheblichkeitsabschätzung zum Artenschutz (siehe Anlage 2) er-
bringt den Nachweis, dass die o. g. Schädigungs-, bzw. Verbotstatbestände nicht 
vorliegen. Ausnahmen nach § 45 Absatz 7 BNatSchG bzw. Befreiungsmöglichkei-
ten sind nicht notwendig.  
 
Von dem Vorhaben sind keine Biotoptypen oder Pflanzenarten der Roten – Liste 
Sachsen-Anhalt, der Roten Liste BRD sowie der Liste FFH Anhang IV betroffen. 

7.6.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Verursacherpflichten sind in § 13 Abs. (1) BNatSchG geregelt: „(1) Der Verursa-
cher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen.“ Im Rahmen der Bauleitplanung ist dieser Grundsatz 
zwingend zu beachten. Aus diesem Grund sind geeignete Maßnahmen festzule-
gen, die zu einer Reduzierung der Eingriffsfolgen beitragen. 

Landschaftspflegerische Maßnahmen Begründung 

  Entwicklung von standortgerechten und 
naturnahen Biotopflächen 

Erhalt der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes, Verbesserung der Einbin-
dung in die Landschaft 

                                                        
 
5 Die Baufeldberäumung (Gehölzentfernung, Rodung und Gebäudeabbruch) erfolgt in der Zeit zwi-
schen Oktober und Februar. Damit soll verhinderrt werden, dass es im Bereich der Fauna zu einer 
Beeinträchtigung während der Fortpflanzungszeit kommen kann. 

BNatSchG 
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Einschränkungen des Flächenbedarfs 
an Baustraßen und Lagerflächen im 
Zuge der Baumaßnahme 

Vermeidung und Minimierung von Ein-
griffen in den Natur- und Wasserhaus-
halt 

  Abschieben des Oberbodens auf erfor-
derlichen Bauflächen (DIN 18915), Ver-
wendung des Oberbodens im Bauge-
biet, getrennte Lagerung von Ober- und 
Unterbodenaushub 

Erhalt und Wiederherstellung eines 
standortgerechten Bodengefüges 

 
 
Aussagen zu den Schutzgütern 

Vermeidungsmaßnahmen 
Die Eingriffe in das Schutzgut Boden durch die vorgesehenen baulichen Anlagen 
können nicht vermieden werden. 
 
Minderungsmaßnahmen 
Hier sind insbesondere in der Bauphase negative Beeinträchtigungen zu erwarten. 
Daher sollen im Bereich der Baustelleneinrichtungen der Oberboden vor dem Bau-
beginn abgeschoben werden. Der Boden ist auf dem Grundstück zu belassen und 
wiederzuverwenden. Hierbei sind die Bestimmungen des § 12 BBodSchV sowie § 
17 Abs. (2) BBodSchG zu beachten. Innerhalb der Bauphase und im Zuge der 
Baustelleneinrichtung ist ein Minimum an Flächen zu verbauen. 
Weitere Minderungsmaßnahmen: 
 räumliche Konzentration und Begrenzung der überbaubaren Flächen auf das 

städtebaulich notwendige Maß;  
 
Ausgleich / Ersatz 
 Bepflanzung und Extensivierung einer teilversiegelten Fläche; 
 Schaffung von Biotopstrukturen als Lebensraum im Übergang zur offenen 

Landschaft; 
 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Die Eingriffe in das Schutzgut Wasser durch die vorgesehenen baulichen Anlagen 
können nicht vermieden werden. Ein Eingriff in bestehende wasserwirtschaftliche 
Anlagen erfolgt nicht. Beeinträchtigungen des Wasserschutzgebiets werden durch 
die geregelte Einleitung von Regenwasser vermieden. 
 
Minderungsmaßnahmen 
Die versiegelten Außenflächen müssen, soweit möglich, mit wasserdurchlässigen 
Belägen ausgerüstet werden. 
 
Ausgleich 
Durch die Verwertung des anfallenden Oberflächenwassers zur Versickerung bzw. 
durch geeignete Maßnahmen zur geregelten Wiederzuführung in den natürlichen 
Wasserkreislauf (Retention, Einleitgenehmigung o.ä.) wird einer Verminderung der 
Eingriffsschwere in den Bodenwasserhaushalt Rechnung getragen, da das Nieder-
schlagswasser möglichst nah am Eingriffsort dem natürlichen Wasserkreislauf 
wieder zugeführt wird. 

Schutzgut  
Boden 

Schutzgut Wasser 
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Als Ausgleichsmaßnahmen tragen die vorgesehenen Grünstrukturen, durch eine 
beginnende Bodenbildung mit Horizontausbildung und Bodengefügeverbesserung, 
sowie eine dadurch erfolgende Akkumulation von organischem Material dem 
Landschaftswasserhaushalt Rechnung. 
 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Die Folgen der vorgesehenen Eingriffe in das Schutzgut Klima/Luft können nicht 
vermieden werden. 
 
Minderungsmaßnahmen 
 räumliche Konzentration und Begrenzung der überbaubaren Flächen auf das 

städtebaulich notwendige Maß;  
 
Ausgleich 
 Anlage von Grünstrukturen im Übergang zur offenen Landschaft 
 Begrünung von Außenflächen, dadurch verringerte Aufheizung und Verbesse-

rung des Mikroklimas 
 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
 Die Baufeldberäumung (Gehölzentfernung, Rodung und Gebäudeabbruch) 

erfolgt in der Zeit zwischen Oktober und Februar.  
 keine Fällung von Bäumen zwischen Anfang März und Ende Oktober 
 
Minderungsmaßnahmen 
Für die festgesetzten Pflanzungen sind einheimische und standortgerechte Arten 
zu verwenden. 
 
Ausgleich 
 Durchführung der Pflanzungen gemäß Pflanzgebot 1 
 Bepflanzung der unversiegelten Flächen im Bereich des Sondergebiets durch 

(mindestens) Scherrasen 
 Beschränkung der Versiegelung durch die räumliche Konzentration und Be-

grenzung der überbaubaren Flächen auf das städtebaulich notwendige Maß. 
 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Der Eingriff in das bestehende Landschaftsbild durch die baulichen Anlagen ist 
nicht vermeidbar.  
 
Minderungsmaßnahmen 
Bei Neuanpflanzungen Verwendung heimischer und standortgerechter Baum- und 
Straucharten. Aus gestalterischen Gründen kann vereinzelt davon abgesehen 
werden. 
 
Ausgleich 
 Gestaltung des Übergangs zur offenen Landschaft durch Festsetzung einer 

Grünfläche mit entsprechendem Pflanzgebot; 
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Vermeidungsmaßnahmen 
Der Eingriff auf das Schutzgut Mensch durch verschiedene Emissionen ist nicht 
vermeidbar. Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als geringfügig zu bewerten. 
 
Minderungsmaßnahmen 
Das Neubauvorhaben wird im Geltungsbereich so platziert, dass Immissionen auf 
schutzwürdige Nutzungen durch den Gebäudebestand abgefangen werden. 
 
 
Vermeidungsmaßnahmen 
Der Eingriff auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist nicht vermeidbar. 
 
Minderungsmaßnahmen 
Im Rahmen des interdisziplinären Realisierungswettbewerbes sind die Anforde-
rungen an die Baudenkmalpflege gesichert. Die notwendigen archäologischen 
Untersuchungen werden im Rahmen des Verfahrens gewährleistet. 

7.7 Bilanzierung und Bewertung der Wirkung auf den Naturhaushalt 

Die fachliche Orientierung zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffsfolgen und 
die Ermittlung des Kompensationsbedarfes können durch folgende Richtlinien als 
Hilfestellung für die planerische Abwägung erfolgen: 
  „Richtlinie zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Land Sachsen- 

Anhalt (Bewertungsmodell Sachsen-Anhalt)“ (RdErl. des MLU vom 12.03.2009 - 
22.2-22302/2); 

 Kartiereinheiten zur Kartierung der Lebensraumtypen nach Anhang I der Richt-
linie 92/43/EWG (FFH-RL) sowie zur Kartierung der nach § 37 NatSchG LSA 
besonders geschützten Biotope und sonstiger Biotope Stand 03.04.2006. 

 
Die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes, die als Folge der geplanten Veränderungen zu erwarten sind, wer-
den nach ihrem Umfang und ihrer Intensität beurteilt. Nach einer Bewertung der 
betroffenen Flächen vor dem Eingriff (Bestandsbewertung) erfolgt im zweiten 
Schritt die Bewertung der Bauflächen unter Zugrundelegung der vorgesehenen 
Nutzungen. Als Maßstab für die mögliche Versiegelung wird überschlägig die ma-
ximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) für den prognostizierten Eingriffsumfang 
angenommen (vgl. §§ 17 Abs. (1) und 19 Abs. (4) BauNVO). Der Umfang der er-
forderlichen Kompensationsmaßnahmen richtet sich nach dem Umfang und der 
Intensität der zu erwartenden Eingriffe. Wertvolle Biotopkomplexe werden grund-
sätzlich für eine Bebauung nicht in Anspruch genommen. 
 
Bei der Einstufung des Geltungsbereiches wurde im Bereich des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes (VEP) für die überdeckte Fläche eine vorhabenkonkrete Bi-
lanzierung erstellt, da im Ergebnis des interdisziplinären Realisierungswettbewer-
bes bereits eine hinreichende Konkretheit in Bezug auf die bauliche Entwicklung 
und Gestaltung des Freiraums vorliegt.  
 
Grundlage der quantitativen Beurteilung ist der Geltungsbereich des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau Landesweingut Kloster Pforta“ von ca. 
2,0 ha. 

Schutzgut Mensch 
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Für die Bereiche der festgesetzten Verkehrsflächen werden keine planungsrechtli-
chen Zulässigkeiten geschaffen, welche maßgebliche Auswirkungen auf die beste-
hende Biotopstruktur hervorrufen können. 
Die ausführliche Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung ist in Anlage 1 zur Begründung 
dargestellt. 
 
Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurden folgende Bewertungs-
zahlen ermittelt: 
 
Biotopwert (Bestand) des Geltungsbereiches 102.756 Punkte 
Biotopwert (Neuplanung) des Geltungsbereiches 111.330 Punkte 

Saldo + 8.574 Punkte 
 
 
Da bei allen o.g. Schutzgütern nicht von schutzrelevanten bzw. nicht kompensier-
baren Eingriffen ausgegangen wird, und ein Verbotstatbestand nach  
§ 44 BNatSchG nicht zutreffend ist, wird das Vorhaben, unter der Maßgabe der 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen als zulässig bewertet. 
 
Auf dem Areal des geplanten Neubaus des Landesweingutes Kloster Pforta waren 
im Rahmen von zwei Straßenbaumaßnahmen (B 180 - Naumburg bis Saalebrücke 
und L 203 - Neubau Saalebrücke Großheringen) zwei Kompensationsmaßnahmen 
des Straßenbaulastträgers verortet. Diese beiden Maßnahmen beinhalteten die 
Pflanzung von insgesamt ca. 2.200 m² Streuobstwiese mit regionaltypischen Sor-
ten. Im Rahmen einer Abstimmung mit dem Flächeneigentümer sowie dem für die 
Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen verantwortlichen Straßenbaulastträger 
wurde die Vereinbarung getroffen, die beiden Kompensationsmaßnahmen an ei-
nem anderen Standort durchzuführen, da diese nicht mit dem Entwicklungskonzept 
für den Standort des Neubaus des Landesweingutes vereinbar sind. Als alternative 
Standorte für die Maßnahmen wurden Flächen in der Nähe des Fischhauses, nörd-
lich des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 
herangezogen. Als Ergebnis werden diese beiden Maßnahmenflächen nicht in die 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 „Neu-
bau Landesweingut Kloster Pforta“ einbezogen, da ihre Durchführung im Rahmen 
anderer verbindlicher Vereinbarungen gesichert ist. 

7.8 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Gemäß Anlage zum BauGB sind in Betracht kommende, anderweitige Planungs-
möglichkeiten zu betrachten, wobei das Planungsziel des Bebauungsplanes zu 
berücksichtigen ist. 
Zu berücksichtigen ist insbesondere die Grundsatzentscheidung zur Standortver-
lagerung, welche gemeinsam durch das Landesweingut, die Landgesellschaft 
Sachsen-Anhalt, die Stiftung Schulpforta, die Stadt Naumburg (Saale) und den 
Burgenlandkreis Anfang Februar 2016 getroffen wurde. Die Staatskanzlei, das 
Kultusministerium sowie das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt haben 
dieses Bekenntnis begrüßt. Somit besteht das Planungsziel in der Schaffung der 
Zulässigkeit des Neubaus des Landesweingutes am Standort Schulpforte. 
Im Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung zum interdisziplinären Realisie-
rungswettbewerb wurden verschiedene Varianten zur Verortung des Neubaus 

Eingriff  
kompensierbar 

Hinweis: 
frühere Maßnahmen-
flächen 
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innerhalb des gesamten Klosterareals gegenübergestellt. Dabei wurden sowohl 
verschiedene Standorte für einen Komplettneubau, als auch die Möglichkeiten zur 
Nutzung leerstehender Gebäude innerhalb des Wirtschaftshofes (v.a. ehemaliger 
Speicher) betrachtet. 
Einen entscheidenden Faktor im Abwägungsprozess stellte dabei die mangelnde 
Grundstücksverfügbarkeit für andere Varianten dar. Neben der Grundstücksver-
fügbarkeit ging die Ansiedlung am gewählten Standort innerhalb des Klostergelän-
des aufgrund der Anforderungen an den Neubaustandort in Bezug auf einen nach-
haltigen Betrieb des Landesweingutes, den schonenden Umgang mit dem Schutz-
gut Boden, die Beachtung des Natur- und Landschaftsschutzes sowie die Einbin-
dung des Landesweingutes in die Landschaft und das denkmalgeschützte Areal 
als einzige realisierbare Vorzugsvariante aus der Untersuchung hervor. 

7.9 Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Die Bestandserfassung erfolgte zwischen August 2016 und Juni 2017. Die Ergeb-
nisse liegen dem Planstand zu Grunde. Weitergehende Aussagen zum Baugrund 
sowie Bestandserhebungen aus angrenzenden Gebieten standen nicht zur Verfü-
gung. Die dem wirksamen Flächennutzungsplan zugrunde liegende Erfassung der 
Biotop und Nutzungstypen, welche anhand von CIR-Infrarot-Luftbildern erarbeitet 
wurde (Stand: Februar 2015), konnte im Rahmen der Bestandserfassungen vor Ort 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 14 sowie die 3. FNP-Änderung 
teilweise nicht verifiziert werden. Es muss daher von einer entsprechenden Ent-
wicklung des Biotopbestandes in der Zwischenzeit ausgegangen werden. 

7.10 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Realisierung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen muss grundstücksbezo-
gen jeweils spätestens in der auf die Bauabnahme folgenden Vegetationsperiode 
erfolgen. Die Überwachung der Einzelmaßnahmen muss im Wesentlichen in drei 
Phasen erfolgen: 
 Die Umsetzung der Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

ist bei Erteilung der Einzelbaugenehmigungen zu prüfen und durchzusetzen. 
 Die Realisierung der Maßnahmen ist während der Ausführung zu prüfen und 

nach Fertigstellung abzunehmen. Dazu ist für alle Pflanzungen und Maßnah-
men an vorhandenen Pflanzbeständen die Naturschutzbehörde oder eine be-
auftragte Fachkraft hinzuzuziehen. 

 Alle Pflanzungen sind am Ende der ersten Vegetationsperiode nach der Pflan-
zung (Kontrolle Anwuchserfolg) sowie nach weiteren zwei Jahren Entwick-
lungszeit jeweils erneut abzunehmen. Ausfälle sind zu ersetzen und erneut 
nach dieser Festlegung zu Verfolgen. Alle Maßnahmen an Gehölzbeständen 
sind ca. 5 Jahre nach der Realisierung auf fachliche Richtigkeit und Erfolg zu 
kontrollieren. 
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8. Hinweise 

8.1 Kampfmittel 

Seitens des Rechts- und Ordnungsamtes des Burgenlandkreises wurde mit 
Schreiben vom 18.10.2017 darauf hingewiesen, dass Kampfmittelfunde jeglicher 
Art niemals ganz ausgeschlossen werden können. 
Sollten entgegen den Erwartungen Kampfmittel gefunden werden, so ist entspre-
chend der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampf-
mittel (KampfM-GAVO) in der derzeit gültigen Fassung zu verfahren 

8.2 Bergbau 

Seitens des Landesamtes für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt wurde mit 
Schreiben vom 16.10.2017 darauf hingewiesen, dass sich das Vorhaben vollstän-
dig innerhalb der folgenden nach Bundesberggesetz (BbergG) aufgeführten Berg-
bauberechtigung: 
 

Art der Berechtigung Bewilligung 
Feldesname Bad Kösen 
Nr. der Berechtigung II-A-d-32/92-4836 

Bodenschatz 
Kali- und Steinsalz einschließlich auf-
tretender Sole (beschränkt auf natürlich 
auftretende Sole) 

Rechtsinhaber bzw. Rechtseigentü-
mer 

Kurbetriebsgesellschaft Bad Kösen 
mbH, Parkstraße 4/6, 06628 Naumburg 
(Saale) 

 
Bei der aufgeführten Berechtigung handelt es sich um eine großräumig erteilte 
Bewilligung. Laut Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt beste-
hen keine Beeinträchtigungen zum geplanten Vorhaben. 

8.3 Bundesfernstraßengesetz 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ grenzt in Teilbereichen direkt an die Bundesstraße 
87 an. Laut der Stellungnahme der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, 
Regionalbereich Süd vom 13.10.2017 befindet sich das Vorhabengebiet aus stra-
ßenrechtlicher Sicht überwiegend innerhalb der Ortsdurchfahrt (OD Ende: bei 
Netzknoten 4836006 Station 1.213). Ein Anbauverbot nach § 9 Abs. (1) und der 
Zustimmungsvorbehalt nach § 9 Abs. (2) des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
kommen in diesem Fall nicht zur Anwendung. 
 
Die Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 14 „Neubau 
Landesweingut Kloster Pforta“ sichern die verkehrliche Erschließung des Standor-
tes und stehen nicht im Konflikt zum Bundesfernstraßengesetz. 
Für die nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebenen wird trotzdem emp-
fohlen, die oberste Landesstraßenbaubehörde einzubeziehen. 

Hinweis 
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8.4 vorbeugender Brandschutz 

Seitens des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz und Rettungswesen des 
Burgenlandkreises wurde mit Schreiben vom 18.10.2017 auf folgende Sachverhal-
te zum Brandschutz hingewiesen: 

 Entsprechend § 14 Abs. (1) BauO LSA sind bauliche Anlagen so anzuord-
nen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung 
eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbrei-
tung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Bei Einhaltung der 
derzeit gültigen Gesetze und technischen Regeln bestehen aus Sicht des 
vorbeugenden Brandschutzes keine Einwände. 

 Die Löschwasserversorgung ist entsprechend DVGW Regelwerk Arbeits-
blatt W-405 sicherzustellen. Für die Errichtung eines Löschteiches ist die 
DIN 14210 vollinhaltlich anzuwenden. Sollte der Grundschutz über Lösch-
wasserzisternen angewendet werden, bildet die DIN 14230 die gültige 
technische Regel für die Errichtung und den Betrieb. Eine Löschwasser-
versorgung über die kleine Saale ist zu vermeiden, da dies nur mit einem 
hohen personellen und technischen Aufwand durch die Feuerwehren er-
möglicht werden könnte. Das Personal steht nicht ständig in vollem Um-
fang zur Verfügung. 

Hinweis: Der Löschwasserbedarf kann gemäß einer Abstimmung mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Naumburg vollumfänglich aus der Entnahmestelle der 
Kleinen Saale bedient werden. Die Entnahmestelle ist weniger als 300 Meter 
vom Baugebiet entfernt und für den Zugang durch die Feuerwehr gesichert. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Entnahme aus einem Hydranten zwi-
schen Klostermauer und der B87 nahe der Zufahrt zur ehemaligen Gärtnerei. 
Alle bauplanungsrechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Löschwasserver-
sorgung sind erfüllt. 
 Da die maximale Gebäudehöhe mit 11,50 m festgesetzt werden soll, ist der 

zweite Rettungsweg aus den möglichen Obergeschossen baulich zu si-
chern. Eine Rettung über Leitern der Feuerwehr ist nur bis maximal 10 
Personen praktisch realisierbar. 

 
Die abschließende Prüfung bezüglich dieser Hinweise ist Bestandteil nachfolgen-
der Planungs- und Genehmigungsebenen. 
 
 
 
 
 
 
Naumburg, den __.__.2019  

 
Siegel 

 Bernward Küper
Oberbürgermeister

 
 
 
 

Stellungnahme 
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Anlagen 

 
Anlage 1 – Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
 
Anlage 2 - Faunistische Untersuchung 
 
Anlage 3 - Artenschutzbeitrag 
 
Anlage 4 - Erfassung von Fledermausaktivitäten 
 


